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A. Bekanntmachungen der Stadt Emden 
 

 

 

Bauleitplanung der Stadt Emden 
Satzung der Stadt Emden über die Veränderungssperre Nr. 21 der Stadt Emden 

 

Gemäß der §§ 14, 16 und 17 des Baugesetzbuches (BauGB) i.V.m. § 10 des Niedersächsischen Kom-
munalverfassungsgesetzes (NKomVG) jeweils in der zur Zeit gültigen Fassung hat der Rat der Stadt 

Emden in seiner Sitzung am 15.03.2018 folgende Satzung beschlossen: 

 

§ 1 
 

Für das in § 2 der Satzung bezeichnete Gebiet besteht eine Veränderungssperre. 

 

§ 2 
 
Der Geltungsbereich der Satzung wird gemäß der zeichnerischen Darstellung in der Anlage 1 dieser 
Satzung abgegrenzt. 
 

§ 3 
 
Im räumlichen Geltungsbereich der Veränderungssperre dürfen Vorhaben im Sinne des § 29 Abs. 1 
BauGB nicht durchgeführt werden. 
 

§ 4 
 
Vorhaben, die vor dem Inkrafttreten der Veränderungssperre genehmigt worden sind, Unterhal-
tungsarbeiten und die Fortführung der bisherigen Nutzungen werden von der Veränderungssperre 
nicht berührt. 
 

§ 5 
 
Die Satzung tritt mit Ihrer Bekanntmachung in Kraft. 
 
Emden, den 19.03.2018  
 
Stadt Emden 
 
B. Bornemann 
Oberbürgermeister 
 
Vorstehende Satzung wird hiermit bekanntgemacht.  

Hinweise: Etwaige Mängel der Abwägung beim Zustandekommen dieser Satzung sind nach § 215 

Abs. 1 BauGB unbeachtlich, wenn sie nicht schriftlich innerhalb von sieben Jahren seit dieser Be-

kanntmachung gegenüber der Stadt Emden geltend gemacht worden sind. Der Sachverhalt, der die 

Verletzung oder den Mangel begründen soll, ist darzulegen. Auf die Vorschriften des §18 Abs. 2 Satz 

2 und 3 BauGB über die fristgemäße Geltendmachung etwaiger Entschädigungsansprüche für ent-

standene Vermögensnachteile durch diese Satzung und über das Erlöschen von Entschädigungsan-

sprüchen bei nicht fristgemäßer Geltendmachung wird hingewiesen. Die Satzung über die Verände-

rungssperre Nr. 21 kann während der Dienststunden im Fachdienst Stadtplanung, Verwaltungsge-

bäude II der Stadt Emden, Ringstraße 38b, im 2. OG, Zimmer 208 eingesehen werden. 
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Emden, 21.03.2018  

 

Stadt Emden 
 
361 

Der Oberbürgermeister 
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B. Bekanntmachungen der Gemeinden 
 

 

Entschädigungssatzung der Gemeinde Dornum 
 

Aufgrund der §§ 10, 44, 55 und 58 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) 

vom 17.12.2010 (Nds. GVBl. S. 576) in der derzeit gültigen Fassung hat der Rat der Gemeinde Dor-

num in seiner Sitzung am 07.12.2017 folgende Satzung beschlossen: 
 

§ 1 
Allgemeines 

 
(1) Die Tätigkeit als Ratsmitglied und sonstige ehrenamtliche Tätigkeiten für die Gemeinde Dornum 

werden grundsätzlich unentgeltlich geleistet. Aufwandsentschädigungen und Fahrtkotenent-

schädigungen für Ratsmitglieder sowie Sitzungsgelder und Fahrtkostenentschädigungen für 

sonstige ehrenamtlich tätige Personen werden nur im Rahmen dieser Satzung gezahlt. Anspruch 

auf Erstattung von Verdienstausfall und von Auslagen besteht nur im Rahmen der Höchstbeträ-

ge nach dieser Satzung.  
 

(2) Eine monatliche Aufwandsentschädigung wird jeweils für einen vollen Monat im Nachhinein 

gezahlt, auch dann, wenn der Empfänger das Amt nur für einen Teil des Monats inne hat. Führt 

der Empfänger einer Aufwandsentschädigung seine Dienstgeschäfte ununterbrochen – den Er-

holungsurlaub nicht gerechnet – länger als drei Monate nicht aus, so ermäßigt sich die Auf-

wandsentschädigung für die über drei Monate hinausgehende Zeit auf die Hälfte. Zum gleichen 

Zeitpunkt an erhält der die Geschäfte führende Vertreter 75 % der Aufwandsentschädigung.  

 

(3) Für eine Fahrtkostenentschädigung, die als monatlicher Durchschnittspreis gezahlt wird, gilt 

Absatz 2 Satz 1 entsprechend. 
 

§ 2 
Aufwandsentschädigung und Sitzungsgeld für Mitglieder des Rates 

 
(1) Die Mitglieder des Rates erhalten eine monatliche Aufwandsentschädigung von 75,00 € und eine 

zusätzliche Aufwandsentschädigung als Sitzungsgeld für die Teilnahme an Rats-, Ausschuss- und 

Fraktionssitzungen in Höhe von 20,00 € pro Sitzung. Die Entschädigung für Fraktionen und 

Gruppen sind jährlich auf 18 Sitzungen begrenzt. Die monatliche Aufwandsentschädigung ist 

vierteljährlich im Nachhinein fällig. 

 
(2) Die Aufwandsentschädigungen für Ratsmitglieder umfassen den Einsatz der notwendigen Ausla-

gen mit Ausnahme der Fahrtkosten (§ 6) und der Reisekosten (§ 7).  

 

§ 3 
Zusätzliche Aufwandsentschädigungen 

 
(1) Neben den Beträgen nach § 2 dieser Satzung werden monatliche folgende zusätzliche Auf-

wandsentschädigungen gezahlt: 
   a) an den 1. stv. Bürgermeister     150,00 € 
   b) an den 2. stv. Bürgermeister        75,00 € 
   c) an die übrigen Beigeordneten        75,00 € 
   d) an die Fraktionsvorsitzenden einer Fraktion 
       mit mindestens 2 Mitgliedern als Grundbeitrag                  35,00 € 
       und für jedes dem Rat angehörende Fraktionsmitglied                  12,50 € 
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(2) Vereinigt ein Mitglied des Rates mehrere in Absatz 1 genannte Funktionen auf sich, so erhält er 

von den zusätzlichen Aufwandsentschädigungen nur die die jeweils höchste. 

 

§ 4 
Ehrenamtliche Gleichstellungsbeauftragte 

 
Die ehrenamtliche Gleichstellungsbeauftragte der Gemeinde Dornum erhält eine Aufwandsentschä-

digung in Höhe von monatlich 75,00 €. Des Weiteren sind die Regelungen der §§ 6 und 7 dieser Sat-

zung analog für die Gleichstellungsbeauftragte anzuwenden.  
 

§ 5 
Sitzungsgeld für sonstige Mitglieder in Ratsausschüssen 

 
Die nicht dem Rat angehörenden Mitglieder von Ratsausschüssen erhalten eine Aufwandsentschädi-

gung als Sitzungsgeld und Fahrtkostenersatz in Höhe von 20,00 € je Sitzung. 

 

§ 6 
Fahrtkostenersatz 

 
Für die notwendigen Fahrten innerhalb des Gemeindegebietes werden auf Antrag die nachgewiese-

nen Fahrtkosten erstattet bzw. eine Wegstreckenentschädigung nach dem Bundesreisekostengesetz 

gewährt. Der Erstattungsanspruch dieser Kosten ist vor Antritt der Fahrt mit dem Bürgermeister zu 

vereinbaren. 

 

§ 7 
Reisekosten 

 
(1) Für von der Gemeinde angeordnete Dienstreisen außerhalb des Gemeindegebietes erhalten 

Mitglieder des Rates und ehrenamtlich tätige Personen Reisekostenvergütungen nach dem Bun-
desreisekostengesetz.  

 

(2) Durch die Zahlung der Reisekostenvergütung sind alle mit der Dienstreise verbundenen Ausla-

gen abgegolten. Ein Sitzungsgeld wird nicht gezahlt.  

 

§ 8 
Verdienstausfall 

 
(1) Anspruch auf Entschädigung für Verdienstausfall und den Pauschalstundensatz haben  

 
a) ehrenamtlich tätige Personen, soweit sie keine Aufwandsentschädigung erhalten 

b) Ratsmitglieder und Ortsratsmitglieder, neben ihrer Aufwandsentschädigung.  

 

(2) Voraussetzung für die Gewährung von Verdienstausfallersatz ist, dass die Tätigkeiten zu solchen 

Zeiten erfolgen, die normalerweise für die Erwerbstätigkeit zur Verfügung stehen, d. h. während 

der Arbeitszeit von Arbeitnehmern bzw. während der gewöhnlichen Geschäfts- und Arbeitszei-

ten von Selbständigen. 

 

(3) Die Entschädigung für den Verdienstausfall wird auf höchstens 20,00 € je Stunde begrenzt. Eine 

Entschädigung für Verdienstausfall wird nicht gewährt, wenn ein Arbeitnehmer aufgrund gesetz-
licher oder tariflicher Vorschriften einen Anspruch auf Lohnfortzahlung hat.  
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(4) Ratsfrauen und Ratsherren, die keinen Anspruch nach Abs. 2 haben, denen aber nachweislich im 
beruflichen oder im häuslichen Bereich ein Nachteil entsteht, der in der Regel durch das Nach-
holen versäumter Arbeitszeit oder die Inanspruchnahme einer Hilfskraft ausgeglichen werden 
kann, erhalten auf Antrag eine pauschalierte Nachteilserstattung je angefangene Stunde in Höhe 
von 10,00 €, jedoch je Tag nicht mehr als 75,00 €. 

 
§ 9 

Auslagen 
 
(1) Für die Gemeinde ehrenamtlich tätige Personen haben Anspruch auf Ersatz ihrer nachgewiese-

nen Auslagen, soweit dies durch Gesetz oder durch diese Satzung nicht ausgeschlossen ist. 
 

(2) Die Erstattung von Auslagen wird auf höchstens 35,00 € monatlich begrenzt. 
 

§ 10 
Ortsräte 

 
(1) Die Ortsbürgermeister/innen erhalten eine Aufwandsentschädigung als Sitzungsgeld und Fahrt-

kostenersatz in Höhe von 20,00 €. 
 

(2) Die übrigen Mitglieder der Ortsräte erhalten eine Aufwandsentschädigung als Sitzungsgeld und 
Fahrtkostenersatz in Höhe von 20,00 €.  
 

(3) Die Aufwandsentschädigung umfasst den Ersatz der notwendigen Auslagen einschließlich der 
Reisekosten für Fahrten innerhalb der Gemeinde.  

 
§ 11 

Ortsbürgermeister/innen mit Hilfsfunktionen/Ortsvorsteher 
 
(1) Die Ortsvorsteher erhalten eine monatliche Aufwandsentschädigung in Höhe von 75,00 €. Orts-

bürgermeister/innen, die die in der Hauptsatzung festgelegten Hilfsfunktionen ausüben, erhal-
ten neben den Beträgen aus § 10 dieser Satzung eine monatliche Aufwandsentschädigung in 
Höhe von 75,00 €. 

 
(2) Die Aufwandsentschädigung umfasst den Ersatz der notwendigen Auslagen , des Verdienstaus-

falles und der Fahrtkosten innerhalb der Gemeinde. 
 

§ 12 
Steuer- und Sozialversicherungsrechtliche Behandlung 

 
Die steuerliche und sozialversicherungsrechtliche Behandlung der nach dieser Satzung geleisteten 
Zahlungen ist Angelegenheit der Empfänger/innen.  
 

§ 13 
Inkrafttreten 

 
Diese Satzung tritt mit Wirkung vom 01. Januar 2018 in Kraft. 
 
Gleichzeitig tritt die Satzung vom 01.04.2007 in der Fassung der 1. Änderung vom 01.01.2014 außer 
Kraft. 
 

Dornum, den 07.12.2017 

 

Gemeinde Dornum 
 

Hook 

Bürgermeister 
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3. Änderung der Satzung über die Benutzung von Kindertagesstätten 
der Gemeinde Großefehn (26.03.2015) 

beschlossen am 14.12.2017 
 

Auf Grund der §§ 10, 11, 58 und 111 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes 

(NKomVG) in der Fassung vom 17.12.2010 (Nds. GVBl. S. 576), zuletzt geändert durch Artikel 2 des 

Gesetzes vom 02.03.2017 (Nds. GVBl. S. 48) und der §§ 1, 2 und 5 des Niedersächsischen Kommunal-

abgabengesetzes (NKAG) in der Fassung vom 20.04.2017 (Nds.GVBl. S. 121), in Verbindung mit dem 

Achten Buch Sozialgesetzbuch – Kinder und Jugendhilfe – in der Fassung vom 11.09.2012 (BGBl. S. 
2022), zuletzt geändert durch Artikel 10 des Gesetzes vom 30.10.2017 (BGBl. S. 3618) und dem Ge-

setz über Tageseinrichtungen für Kinder (KiTaG) in der Fassung vom 07.02.2002 (Nds. GVBl. S. 57), 

zuletzt geändert durch Artikel 11 des Gesetzes vom 18.12.2014 (Nds. GVBl.        S. 477) hat der Rat 

der Gemeinde Großefehn in seiner Sitzung am 14.12.2017 folgende Änderungssatzung beschlossen: 

 

Artikel I 
 

§ 3 wird wie folgt neu gefasst: 

 

(1) Die Aufnahme eines Kindes in die Kindertagesstätte erfolgt auf Anmeldung der Sorgeberechtig-
ten in der Regel zum 01.08. eines jeden Jahres (Beginn eines Kindertagesstättenjahres). Im Übri-

gen können bei einem entsprechenden Platzangebot weitere Aufnahmen im laufenden Kinder-

tagesstättenjahr erfolgen. 

 

(2) Die Anmeldung für eine Aufnahme zum Beginn des neuen Kindertagesstättenjahres (01.08.) soll 

bis zum 01.03. eines jeden Jahres über das Kinderbetreuungsportal auf der Homepage der Ge-

meinde (www.grossefehn.de) erfolgen. Anmeldungen zu späteren Aufnahmeterminen können 

auch darüber hinaus gestellt werden. 

 

(3) Mit der Anmeldung verpflichten sich die Sorgeberechtigten, die Satzungen über die Benutzung 
der Kindertagesstätten und die Erhebung von Gebühren für die Benutzung der Kindertagesstät-

ten sowie die Aufnahmerichtlinien der Gemeinde Großefehn anzuerkennen. Die Aufnahme gilt 

grundsätzlich für die in § 1 Abs. 3 genannten Zeiträume. 

 

(4) Ein Wechsel zwischen den Kindertagesstätten ist rechtzeitig anzumelden. 

 

Die Absätze 5 und 6 bleiben unverändert! 

 

Artikel II 
 
Diese Satzung tritt am 01.01.2018 in Kraft 

 

Großefehn, 27.02.2018 

 

Gemeinde Großefehn 
 

Der Bürgermeister 

Meinen 
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Satzung über die Erhebung einer Vergnügungssteuer der Gemeinde Hagermarsch 
 

Aufgrund der §§ 10, 58 und 111 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) 

vom 17.12.2010 (Nds. GVBl. S. 576) in der zur Zeit geltenden Fassung und der §§ 1, 2 und 3 des Nie-

dersächsischen Kommunalabgabengesetzes (NKAG) vom 23.01.2007 (Nds. GVBl. S. 41) in der zur Zeit 

geltenden Fassung hat der Rat der Gemeinde Hagermarsch in seiner Sitzung am 13.03.2018 folgende 

Satzung beschlossen: 

 

§ 1 Steuergegenstand 
 

Die Gemeinde erhebt Vergnügungssteuer für die folgenden im Gemeindegebiet durchgeführten Ver-

anstaltungen gewerblicher Art: 

 

1. Tanz- und karnevalistische Veranstaltungen; 

 

2. Veranstaltungen von Schönheitstänzen, Schaustellungen von Personen und Darbietungen ähnli-

cher Art; 

 

3. Vorführungen von Filmen - unabhängig von der Art der Aufzeichnung und Wiedergabe - die nicht 
von der obersten Landesbehörde nach den §§ 11, 12 und 14 des Jugendschutzgesetzes (JuSchG) vom 

23.07.2002 (BGBl. S. 2730) in der zur Zeit geltenden Fassung gekennzeichnet worden sind; 

 

4. das Ausspielen von Geld oder Gegenständen in Spielclubs oder ähnlichen Einrichtungen, soweit 

nicht von den Nrn. 5 und 6 erfasst; 

 

5. die entgeltliche Benutzung von Wettterminals, Spiel-, Geschicklichkeits- und Unterhaltungsappara-

ten und -automaten einschließlich der Apparate und Automaten zur Ausspielung von Geld und Ge-

genständen (Spielgeräte) in Spielhallen und ähnlichen Unternehmen im Sinne des § 33 i der Gewer-

beordnung (GewO) und darüber hinaus von allen Spielgeräten mit und ohne Gewinnmöglichkeit, an 
allen anderen Aufstellorten, soweit sie der Öffentlichkeit im Satzungsgebiet zugänglich sind; 

 

6. die entgeltliche Benutzung von elektronischen multifunktionalen Bildschirmgeräten in Spielhallen, 

ähnlichen Unternehmen im Sinne von § 33 i GewO und an allen anderen Aufstellorten, soweit sie der 

Öffentlichkeit im Satzungsgebiet zugänglich sind, die das Spielen am Einzelgerät oder durch Vernet-

zung mit anderen örtlichen Geräten (LAN) oder im Internet ermöglichen. 

 

§ 2 Steuerbefreite Veranstaltungen 
 

Von der Steuer sind befreit:  
 

1. Veranstaltungen, die von kulturellen Organisationen oder Filmclubs durchgeführt werden, wenn 

der Zweck der Veranstaltung ausschließlich in der Darstellung kultureller, wissenschaftlicher oder 

künstlerischer Bildungsfragen und in der Diskussion oder Belehrung darüber besteht; 

 

2. Veranstaltungen, bei denen überwiegend Filme vorgeführt werden, die  

 

a) von der von den Ländern für das Bundesgebiet gebildeten Bewertungsstelle als „wertvoll“ oder 

„besonders wertvoll“ anerkannt worden sind oder  

 
b) von Bund, Ländern, Gemeinden oder der Filmförderungsanstalt (Körperschaft des öffentlichen 

Rechts) gefördert worden sind.  

 

Das gleiche gilt für das Vorführen von Aufzeichnungen dieser Filme auf anderen Datenträgern.  
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3. Veranstaltungen von Vereinen, Gewerkschaften, Parteien und Religionsgemeinschaften, zu denen 

grundsätzlich nur Mitglieder Zugang haben; 

 

4. Veranstaltungen, deren Überschuss vollständig und unmittelbar zu gemeinnützigen, mildtätigen 

oder kirchlichen Zwecken im Sinne der §§ 52 bis 54 der Abgabenordnung verwendet oder gespendet 

wird, wenn der Zweck bei der Anmeldung nach § 12 angegeben worden ist und der verwendete oder 

gespendete Betrag mindestens die Höhe der Steuer erreicht; 

 

5. Veranstaltungen, die in der Zeit vom 29. April bis 02. Mai aus Anlass des 01. Mai von politischen 
oder gewerkschaftlichen Organisationen, von Behörden oder von Betrieben durchgeführt werden; 

 

6. Veranstaltungen auf Schützen-, Volks-, Garten- und Straßenfesten oder ähnlichen Veranstaltun-

gen.  

 

§ 3 Steuerschuldner 
 

(1) Steuerschuldner ist die Unternehmerin / der Unternehmer der Veranstaltung.  

 

(2) Steuerschuldner ist bei Spielgeräten i. S. von § 1 Nrn. 5 und 6 diejenige / derjenige, der / dem die 
Einnahmen zufließen.  

 

(3) Steuerschuldner sind auch  

 

1. die Besitzerin / der Besitzer der Räumlichkeiten, in denen die Spielgeräte i. S. von § 1 Nrn. 5 und 6 

aufgestellt sind, wenn sie / er für die Gestattung der Aufstellung ein Entgelt oder einen sonstigen 

Vorteil erhält;  

 

2. die wirtschaftliche Eigentümerin / der wirtschaftliche Eigentümer der Spielgeräte i. S. von § 1 Nrn. 

5 und 6; 
 

3. die Besitzerin / der Besitzer der Räume oder Grundstücke, in denen die Veranstaltung stattfindet, 

wenn sie / er im Rahmen der Veranstaltung Speisen oder Getränke verkauft oder unmittelbar an den 

Einnahmen oder dem Ertrag aus der Veranstaltung beteiligt ist. 

 

(4) Die Steuerschuldner sind Gesamtschuldner i. S. des § 44 der Abgabenordnung (AO) i. V. m. § 11 

Abs. 1 Nr. 2 b NKAG. 

 

§ 4 Erhebungsformen 
 
(1) Die Steuer wird als  

 

- Kartensteuer,  

- Steuer nach der Veranstaltungsfläche,  

- Steuer nach der Roheinnahme,  

- Spielgerätesteuer,  

 

erhoben.  

 

(2) Als Kartensteuer wird die Steuer bei Veranstaltungen nach § 1 Nrn. 1 bis 3 erhoben, wenn die 
Teilnahme an der Veranstaltung von dem Erwerb von Eintrittskarten oder sonstigen Ausweisen ab-

hängig ist. Die Steuer wird aber mindestens in der Höhe erhoben, die sich bei einer Veranlagung nach 

der Veranstaltungsfläche ergeben würde.  
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(3) Als Steuer nach der Veranstaltungsfläche wird die Steuer bei Veranstaltungen nach § 1 Nrn. 1 bis 

3 erhoben, sofern die Voraussetzungen für die Kartensteuer nicht gegeben sind.  

 

(4) Als Steuer nach der Roheinnahme wird die Steuer  

 

- bei Vorführungen von Filmen nach § 1 Nr. 3 in Kabinen und ähnlichen Einrichtungen und  

- bei Veranstaltungen nach § 1 Nr. 4  

 

erhoben.  
 

(5) Als Spielgerätesteuer wird die Steuer in den Fällen des § 1 Nrn. 5 und 6 erhoben.  

 

§ 5 Beginn und Ende der sachlichen Steuerpflicht 
 

(1) Die Steuerpflicht beginnt in den Fällen des § 1 Nrn. 1 bis 4 mit Beginn der Veranstaltung, in den 

Fällen des § 1 Nrn. 5 und 6 mit der Inbetriebnahme eines Spielgerätes an einem der in § 1 Nrn. 5 und 

6 genannten Aufstellorte.  

 

(2) Die Steuerpflicht endet bei Veranstaltungen nach § 1 Nrn. 1 bis 4 mit Beendigung der Veranstal-
tung, bei Spielgeräten nach § 1 Nrn. 5 und 6, wenn das Spielgerät außer Betrieb gesetzt wird, frühes-

tens jedoch mit dem Tag der Mitteilung an die Gemeinde, dass das Gerät außer Betrieb genommen 

wurde.  

 

§ 6 Bemessungsgrundlage 
 

(1) Bemessungsgrundlage bei der Kartensteuer (§ 4 Abs. 2) ist grundsätzlich die Summe aller auf den 

ausgegebenen Karten oder sonstigen Ausweisen angegebenen Preise. An die Stelle des Kartenpreises 

tritt das tatsächliche Entgelt, wenn dieses nachweislich höher oder niedriger oder auf der Karte nicht 

angegeben ist. Sind in dem auf der Karte angegebenen Preis oder in dem Entgelt Beträge für Speisen 
oder Getränke enthalten, so sind diese Beträge außer Ansatz zu lassen. 

 

(2) Entgelt i. S. von Abs. 1 ist die gesamte Vergütung, die für die Teilnahme an der Veranstaltung ge-

fordert wird. Zum Entgelt gehören z. B. auch eine etwa gesondert geforderte Steuer oder die Vorver-

kaufsgebühr. 

 

(3) Bei der Besteuerung nach § 4 Abs. 3 ist Bemessungsgrundlage die Veranstaltungsfläche. Dazu 

gehören die für die Vorführung und Zuschauer bestimmten Flächen einschl. der Ränge, Logen und 

Galerien, Wandelgänge und Erfrischungsräume, nicht dagegen die Bühnen- und Kassenräume, die 

Kleiderablage und die Toiletten. Findet die Veranstaltung ganz oder teilweise im Freien statt, so sind 
von den im Freien gelegenen Flächen nur die für die Vorführung und die Zuschauer bestimmten Flä-

chen einschl. der dazwischen gelegenen Wege und angrenzenden Veranden, Zelte und ähnliche Ein-

richtungen in die Bemessungsgrundlage einzubeziehen.  

 

(4) Bei der Besteuerung nach der Roheinnahme (§ 4 Abs. 4) gilt das gesamte Entgelt, das für die Teil-

nahme an der Veranstaltung gefordert wird, als Bemessungsgrundlage.  

 

(5) Bei der Spielgerätesteuer ist Bemessungsgrundlage das Einspielergebnis.  

 

(6) Als Einspielergebnis gilt bei Spielgeräten mit Gewinnmöglichkeit und manipulationssicheren Zähl-
werken die Bruttokasse. Sie errechnet sich aus der elektronisch gezählten Kasse (inklusive der Verän-

derungen der Röhreninhalte) abzüglich Nachfüllungen, Falschgeld und Fehlgeld, zuzüglich Fehlbeträ-

ge. 
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(7) Spielgeräte mit manipulationssicheren Zählwerken sind Geräte, deren Software die Daten lücken-

los und fortlaufend aufzeichnet, insbesondere Aufstellort, Gerätenummer, Gerätenamen, Zulas-

sungsnummer, fortlaufende Nummer des jeweiligen Ausdrucks, Datum der letzten Kassierung, elekt-

ronisch gezählte Kasse, Röhreninhalte, Auszahlungsquoten, tägliche Betriebsstunden, tägliche Spiel-

zeit am Gerät, Anzahl der entgeltpflichtigen Spiele, Freispiele usw..  

 

(8) Bei Spielgeräten ohne Gewinnmöglichkeit ist die Anzahl und Art der Spielgeräte Bemessungs-

grundlage. 

 
(9) Hat ein Spielgerät mehrere Spiel-, Geschicklichkeits- oder Unterhaltungseinrichtungen, die unab-

hängig voneinander und zeitgleich ganz oder teilweise nebeneinander entgeltpflichtig bespielt wer-

den können, so gilt jede dieser Einrichtungen als ein Spielgerät.  

 

(10) Der Steuerschuldner hat alle Unterlagen, aus denen die Bemessungsgrundlagen hervorgehen, 

entsprechend den Bestimmungen des § 147 der Abgabenordnung aufzubewahren.  

 

§ 7 Steuersätze 
 

(1) Bei der Kartensteuer und der Steuer nach der Roheinnahme beträgt der Steuersatz  
 

1. bei Tanzveranstaltungen nach § 1 Nr. 1   10 v. H.  

2. bei Veranstaltungen nach § 1 Nr. 2    20 v. H.  

3. bei Veranstaltungen nach § 1 Nr. 3    20 v. H.  

4. bei Veranstaltungen nach § 1 Nr. 4    20 v. H.  

 

der Bemessungsgrundlage. 

 

(2) Bei der Besteuerung nach der Veranstaltungsfläche beträgt der Steuersatz 

 
1. bei Tanzveranstaltungen nach § 1 Nr. 1   0,50 €  

2. bei Veranstaltungen nach § 1 Nr. 2    1,00 €  

3. in allen übrigen Fällen     1,00 €  

 
pro Veranstaltung für jede angefangenen 10 qm Veranstaltungsfläche.  
 
(3) Bei Spielgeräten in den Fällen des § 6 Abs. 6 und 7 beträgt der Steuersatz 20 v. H. des Einspieler-
gebnisses.  
 
(4) Bei Spielgeräten in den Fällen des § 6 Abs. 8 beträgt der Steuersatz für jeden angefangenen Ka-
lendermonat und für jedes Gerät bei  
 
a) Geräten ohne Gewinnmöglichkeit, die in Spielhallen aufgestellt sind, mit Ausnahme der Geräte zu 
Buchst. c), d) und e) 30,00 €  
 
b) Geräten ohne Gewinnmöglichkeit, die nicht in Spielhallen aufgestellt sind, mit Ausnahme der Ge-
räte zu Buchst. c), d) und e) 15,00 €  
 
c) Geräten, mit denen Gewalttätigkeiten gegen Menschen dargestellt werden oder die eine Verherr-
lichung oder Verharmlosung des Krieges zum Gegenstand haben 500,00 €  
 
d) elektronischen multifunktionalen Bildschirmgeräten ohne Gewinnmöglichkeit 10,00 €  
 
e) Geräten oder vergleichbaren Spielsystemen, die mit Weiterspielmarken, Chips, Token oder ähnli-

chen Spiel-/Wertmarken bespielt werden können 150,00 €. 

 



- 160 - 

§ 8 Erhebungszeitraum 
 

(1) Bei Veranstaltungen i. S. von § 1 Nrn. 1 bis 4 ist Erhebungszeitraum die Zeit vom Beginn bis zum 

Ende der Veranstaltung.  

 

(2) Bei Geräten i. S. von § 1 Nrn. 5 und 6 ist Erhebungszeitraum das Kalenderjahr. Abweichend von 

Satz 1 ist Erhebungszeitraum bei der Besteuerung, die sich nach § 7 Abs. 3 richtet, der Zeitraum zwi-

schen zwei aufeinander folgenden Auslesezeitpunkten, wobei mindestens einmal im Kalenderjahr 

eine Auslesung vorzunehmen ist. Der Auslesetag der elektronisch gezählten Kasse nach § 6 Abs. 6 gilt 
als letzter Tag des jeweiligen Erhebungszeitraumes. Für den folgenden Erhebungszeitraum ist lücken-

los an den Auslesezeitpunkt des Auslesetages des vorherigen Erhebungszeitraumes anzuschließen. 

 

§ 9 Entstehung des Steueranspruchs 
 

Der Steueranspruch entsteht im Falle des § 8 Abs. 1 mit Ende der Veranstaltung und im Falle des § 8 

Abs. 2 mit Ablauf des jeweiligen Erhebungszeitraumes.  

 

§ 10 Steuererklärung und Steuerfestsetzung, Vorauszahlungen 
 
(1) Der Steuerschuldner hat - sofern eine Besteuerung nach § 4 Abs. 1 bis 4 erfolgt - innerhalb von 10 

Tagen nach Ablauf des Erhebungszeitraumes eine Steuererklärung auf einem von der Gemeinde vor-

geschriebenen Vordruck einzureichen.  

 

(2) In den Fällen der Besteuerung nach § 4 Abs. 5 ist der Steuerschuldner verpflichtet, bis zum 31.01. 

des Folgejahres eine jährliche Steuererklärung auf einem von der Gemeinde vorgeschriebenen Vor-

druck abzugeben. Der Steuererklärung sind für den Erhebungszeitraum von den Angaben her über-

prüfbare, geeignete Lesestreifen im Sinne von § 6 Abs. 6 und 7 beizufügen. Auf die zu erwartende 

Steuer sind vierteljährliche Vorauszahlungen, die grundsätzlich am 15.02., 15.05., 15.08. und 15.11. 

fällig werden, auf der Grundlage des Vorjahresergebnisses zu leisten. Die Gemeinde kann auf schrift-
lichen Antrag eine jährliche Fälligkeit zum 1.7. eines jeden Jahres gestatten. Die Gemeinde kann auf 

schriftlichen Antrag oder aufgrund eigener Feststellungen die Vorauszahlungen der Steuer nach oben 

oder unten anpassen, wenn sich für den laufenden Besteuerungszeitraum voraussichtlich Abwei-

chungen von mehr als 10 v. H. ergeben werden. Die Abweichungen sind durch geeignete Unterlagen 

glaubhaft zu machen. Wenn kein Vorjahresergebnis bekannt ist, errechnet sich die jährliche Voraus-

zahlung aufgrund der Einspielergebnisse der ersten 3 Monate ab Aufstellung des Spielgerätes.  

 

(3) Die Steuerfestsetzung erfolgt durch schriftlichen Bescheid.  

 

(4) Gibt der Steuerschuldner seine Steuererklärung nicht, nicht rechnerisch richtig, nicht rechtzeitig 
oder nicht vollständig ab, so kann die Gemeinde von den Möglichkeiten der Schätzung der Bemes-

sungsgrundlage und der Festsetzung von Verspätungszuschlägen nach den Vorschriften der Abga-

benordnung Gebrauch machen.  

 

§ 11 Fälligkeit 
 

(1) Der festgesetzte Steuerbetrag ist innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe des Bescheides zu 

entrichten. Die für den Besteuerungszeitraum als Vorauszahlung erhobene Steuer wird auf die Steu-

erschuld für diesen Zeitraum angerechnet, Nachzahlungen werden zusammen mit der ersten viertel-

jährlichen Vorauszahlung zum 15.02. des folgenden Jahres fällig, soweit im Bescheid kein späterer 
Termin genannt wird. Waren die Vorauszahlungen höher als der im Bescheid festgesetzte Betrag, 

erfolgt ein Ausgleich durch Aufrechnung oder Erstattung. 
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§ 12 Anzeige- und Aufbewahrungspflichten 
 

(1) Der Steuerschuldner hat die erstmalige Inbetriebnahme von Spielgeräten nach § 1 Nr. 5 und 6 

hinsichtlich der Art und Anzahl der Spielgeräte an einem Aufstellort bis zum 10. Tag des folgenden 

Kalendermonats anzuzeigen. Die Anzeige muss die Bezeichnung des Spielgerätes (Geräteart), den  

Gerätenamen, den Aufstellort, den Zeitpunkt der Inbetriebnahme und bei Geräten mit Gewinnmög-

lichkeit zusätzlich die Zulassungsnummer enthalten. Die Anmeldung gilt für die gesamte Betriebszeit 

des und eines im Austausch an seine Stelle tretenden gleichartigen Gerätes. 

 
(2) Die Anzeigepflichten nach Absatz 1 gelten bei jeder den Spielbetrieb betreffenden Veränderung 

und der Außerbetriebnahme von Spielgeräten.  

 

(3) Die Außerbetriebnahme eines angemeldeten Apparates / Automaten oder des Austauschgerätes 

ist unverzüglich zu melden. 

 

(4) Der Steuerschuldner hat Veranstaltungen gemäß § 1 Nrn. 1 bis 4 bei der Gemeinde spätestens 10 

Werktage vor Beginn der Veranstaltung anzuzeigen. Zur Anmeldung ist auch die Besitzerin / der Be-

sitzer der dazu benutzten Räume und Grundstücke verpflichtet. 

 
(5) Der Steuerschuldner hat alle Unterlagen, aus denen die Bemessungsgrundlagen hervorgehen, 

entsprechend den Bestimmungen des § 147 Abgabenordnung aufzubewahren. 

 

§ 13 Ausgabe von Eintrittskarten 
 
(1) Eintrittskarten müssen mit fortlaufenden Nummern und Steuerstempel versehen sein, die Veran-
staltung kennzeichnen sowie das Entgelt oder die Unentgeltlichkeit angeben.  
 
(2) Wird für die Teilnahme an einer Veranstaltung ein Eintrittsgeld erhoben, so ist der Steuerschuld-
ner verpflichtet, an alle Personen, denen der Zutritt gestattet wird, Eintrittskarten oder sonstige 
Ausweise auszugeben. Die entwerteten Karten sind den Teilnehmerinnen / Teilnehmern zu belassen 
und von diesen den Beauftragten der Gemeinde auf Verlangen vorzuzeigen.  
 
(3) Der Steuerschuldner hat der Gemeinde vor der Veranstaltung ein Muster der Eintrittskarten oder 
der sonstigen Ausweise vorzulegen, die für die Veranstaltung ausgegeben werden sollen. Die Karten 
bzw. Ausweise müssen durch die Gemeinde genehmigt werden und mit einem Steuerstempel verse-
hen sein.  
 
(4) Über die ausgegebenen Karten bzw. Ausweise hat der Steuerschuldner für jede Veranstaltung 
einen fortlaufenden Nachweis zu führen. Die nicht ausgegebenen Karten sind grundsätzlich zusam-
men mit der Steuererklärung bei der Gemeinde vorzulegen.  
 

§ 14 Sicherheitsleistung 
 
Die Gemeinde kann die Leistung einer Sicherheit in der voraussichtlichen Höhe der Steuerschuld ver-
langen, wenn die Durchsetzung des Steueranspruchs gefährdet erscheint.  
 

§ 15 Steueraufsicht und Prüfungsvorschriften 
 
(1) Die Gemeinde ist berechtigt, auch während der Veranstaltung zur Nachprüfung der Steuererklä-
rung (Steueranmeldung) und zur Feststellung von Steuertatbeständen die Veranstaltungs- und Auf-
stellorte zu betreten, Geschäftsunterlagen einzusehen und die Vorlage aktueller Zählwerksausdrucke 
zu verlangen.  
 
(2) Die Gemeinde ist berechtigt, Außenprüfungen nach den §§ 193 ff. der Abgabenordnung durchzu-
führen.  
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(3) Der Steuerschuldner ist verpflichtet, bei der Überprüfung und der Außenprüfung dem / der von 
der Gemeinde Beauftragten unentgeltlichen Zutritt zu den Veranstaltungs- und Geschäftsräumen zu 
gestatten, alle für die Besteuerung bedeutsamen Auskünfte zu erteilen sowie Räumlichkeiten, Zähl-
werksausdrucke und Geschäftsunterlagen, die für die Besteuerung von Bedeutung sind, zugänglich zu 
machen. 
 

§ 16 Datenverarbeitung 
 
(1) Die zur Ermittlung der Steuerpflichtigen, zur Festsetzung, Erhebung und Vollstreckung der Ver-
gnügungssteuer nach dieser Satzung erforderlichen personen- und grundstücksbezogenen Daten 
werden von der Gemeinde gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 1 und § 10 Abs. 1 des Niedersächsischen Daten-
schutzgesetzes (NDSG) i. V. mit § 11 des Niedersächsischen Kommunalabgabengesetzes (NKAG) und 
den dort genannten Bestimmungen der Abgabenordnung (AO) erhoben und verarbeitet. Die Daten-
erhebung beim Finanzamt, beim Amtsgericht (Handelsregister), beim Katasteramt und bei den für 
das Einwohnermeldewesen, Bauwesen, Ordnungsrecht sowie Finanzwesen zuständigen Stellen der 
Samtgemeinde Hage erfolgt, soweit die Sachverhaltsaufklärung durch den Steuerpflichtigen nicht 
zum Ziel führt oder keinen Erfolg verspricht (§ 93 Abs. 1 Satz 3 AO).  
 
(2) Die Daten dürfen von der Daten verarbeitenden Stelle nur zum Zweck der Steuererhebung nach 
dieser Satzung oder zur Durchführung eines anderen Abgabenverfahrens, das denselben Abgaben-
pflichtigen betrifft, verarbeitet werden. Zur Kontrolle der Verarbeitung sind technische und organisa-
torische Maßnahmen des Datenschutzes und der Datensicherheit nach § 7 Abs. 2 NDSG getroffen 
worden.  
 

§ 17 Ordnungswidrigkeiten 
 
(1) Ordnungswidrig im Sinne von § 18 Abs. 2 Nr. 2 NKAG handelt, wer  
 
1. entgegen § 10 die Steuererklärung nicht oder nicht innerhalb der dort bestimmten Frist abgibt;  
 
2. entgegen § 12 Abs. 1 bis 3 die Inbetriebnahme oder Veränderungen von bzw. bei Spielgeräten 
nicht bis zum 10. Tag des folgenden Kalendermonats anzeigt;  
 
3. entgegen § 12 Abs. 4 Veranstaltungen nicht 10 Werktage vor Beginn anzeigt;  
 
4. entgegen § 12 Abs. 5 alle Unterlagen, aus denen die Berechnungsgrundlagen hervorgehen, nicht 
entsprechend den Bestimmungen des § 147 der Abgabenordnung aufbewahrt; 
 
5. entgegen § 13 Abs. 2 und Abs. 3 Satz 1 bei Veranstaltungen, bei denen der Zutritt entgeltlich ist, 
keine Karten ausgibt oder diese vorab der Gemeinde nicht zur Genehmigung vorgelegt hat; 
  
6. entgegen § 15 Abs. 3 die ihr / ihm obliegenden Pflichten nicht erfüllt.  
 
(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu 10.000 € geahndet 
 

§ 18 Inkrafttreten 
 
Diese Satzung tritt am 01. Januar 2019 in Kraft. Gleichzeitig tritt die bisher bestehende Vergnügungs-
steuersatzung außer Kraft. 
 
Hagermarsch, den 13.03.2018 
 
Gemeinde Hagermarsch 
 
Der Gemeindedirektor 
Trännapp 
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Jahresabschluss der Gemeinde Halbemond zum 31.12.2016 
 
Der Rat der Gemeinde Halbemond hat gemäß § 129 des Niedersächsischen Kommunalverfassungs-

gesetzes (NKomVG) am 06.03.2018 den Jahresabschluss der Gemeinde Halbemond für das Haus-

haltsjahr 2015 beschlossen und dem Gemeindedirektor die Entlastung erteilt. 

 

Nachstehend die Bilanz in komprimierter Darstellungsform zur Veröffentlichung gemäß § 55 Abs.1 S. 

3 der Kommunalhaushalts- und Kassenverordnung (KomHKVO) in Verbindung mit dem RdErl. d. MI 

vom 24.04.2017 - 33.12-10306/2 - Muster 14: 
 

Bilanz zum 31.12.2016 

 

Der Jahresabschluss der Gemeinde Halbemond wird hiermit öffentlich bekanntgemacht. 

 

Der Jahresabschluss inklusive Anhang zum 31.12.2016 und der Bericht über die Prüfung des Jahres-
abschlusses liegen in der Zeit vom 26.03.2018 bis einschließlich 03.04.2018 während der Öffnungs-

zeiten des Rathauses der Samtgemeinde Hage, Hauptstraße 81, 26524 Hage, Zimmer Nr.7, aus.  

 

Halbemond, den 15.März 2018 

 

Gemeinde Halbemond 
 
Der Gemeindedirektor 

Johannes Trännapp 

 
 

 

 

 

Aktiva 2015 2016 Passiva 2015 2016 

      

1. Immaterielles 
  Vermögen  

0,00€ 0,00€ 1. Nettoposition -972.202,80€ -1.116.390,49€ 

   1.1 Basis-Reinvermögen -495.181,07€ -495.181,07€ 

2. Sachvermögen 950.284,26€ 944.713,43€ 1.2 Rücklagen -65.182,54€ -70.122,30€ 

   1.3 Jahresergebnis -4.939.76€ -88.223,33€ 

3. Finanz- 

 vermögen 

155.676,79€ 105.499,82€ 1.4 Sonderposten -406.899,43€ -462.863,79€ 

      

4. Liquide Mittel 385.384,53€ 510.349,50€ 2. Schulden -210.468,50€ -24.886,03€ 

   2.1 Geldschulden 

 davon 

-197.274,00€ 0,00€ 

5. Aktive Rech-

nungsabgren-
zung 

29.671,00€ 0,00€ 2.1.1 Liquiditätskredite 0,00€ 0,00€ 

   2.1.2 Geldschulden (ohne Liquiditätskredite) -197.274,00€ 0,00€ 

   2.2. Verbindlichkeiten aus kredit- 

 ähnlichen Rechtsgeschäften 

  

   2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen  
 und Leistungen 

-6.821,75€ -1.148,88€ 

   2.4 Transferverbindlichkeiten -286,00€ -18.269,50€ 

   2.5 Sonstige Verbindlichkeiten -6.503,80€ -5.467,65€ 

      

   3. Rückstellungen -335.389,23€ -419.286,23€ 

      

   4. Passive Rechnungsabgrenzung 2.539,00€ 0,00€ 

      

      

Bilanzsumme 1.521.016,58€ 1.560.562,75€ Bilanzsumme -1.521.016,58€ -1.560.016,75€ 
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Satzung über die Erhebung einer Vergnügungssteuer der Gemeinde Halbemond 
 

Aufgrund der §§ 10, 58 und 111 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) 

vom 17.12.2010 (Nds. GVBl. S. 576) in der zur Zeit geltenden Fassung und der §§ 1, 2 und 3 des Nie-

dersächsischen Kommunalabgabengesetzes (NKAG) vom 23.01.2007 (Nds. GVBl. S. 41) in der zur Zeit 

geltenden Fassung hat der Rat der Gemeinde Halbemond in seiner Sitzung am 06.03.2018 folgende 

Satzung beschlossen: 

 
§ 1 Steuergegenstand 

 

Die Gemeinde erhebt Vergnügungssteuer für die folgenden im Gemeindegebiet durchgeführten 

Veranstaltungen gewerblicher Art: 

 

1. Tanz- und karnevalistische Veranstaltungen; 

 

2. Veranstaltungen von Schönheitstänzen, Schaustellungen von Personen und Darbietungen 

ähnlicher Art; 

 

3. Vorführungen von Filmen - unabhängig von der Art der Aufzeichnung und Wiedergabe - die 
nicht von der obersten Landesbehörde nach den §§ 11, 12 und 14 des Jugendschutzgesetzes 

(JuSchG) vom 23.07.2002 (BGBl. S. 2730) in der zur Zeit geltenden Fassung gekennzeichnet wor-

den sind; 

 

4. das Ausspielen von Geld oder Gegenständen in Spielclubs oder ähnlichen Einrichtungen, so-

weit nicht von den Nrn. 5 und 6 erfasst; 

 

5. die entgeltliche Benutzung von Wettterminals, Spiel-, Geschicklichkeits- und Unterhaltungs-

apparaten und -automaten einschließlich der Apparate und Automaten zur Ausspielung von 

Geld und Gegenständen (Spielgeräte) in Spielhallen und ähnlichen Unternehmen im Sinne des § 
33 i der Gewerbeordnung (GewO) und darüber hinaus von allen Spielgeräten mit und ohne Ge-

winnmöglichkeit, an allen anderen Aufstellorten, soweit sie der Öffentlichkeit im Satzungsgebiet 

zugänglich sind; 

 

6. die entgeltliche Benutzung von elektronischen multifunktionalen Bildschirmgeräten in Spiel-

hallen, ähnlichen Unternehmen im Sinne von § 33 i GewO und an allen anderen Aufstellorten, 

soweit sie der Öffentlichkeit im Satzungsgebiet zugänglich sind, die das Spielen am Einzelgerät 

oder durch Vernetzung mit anderen örtlichen Geräten (LAN) oder im Internet ermöglichen. 

 

§ 2 Steuerbefreite Veranstaltungen 
 
Von der Steuer sind befreit:  

 

1. Veranstaltungen, die von kulturellen Organisationen oder Filmclubs durchgeführt werden, 

wenn der Zweck der Veranstaltung ausschließlich in der Darstellung kultureller, wissenschaftli-

cher oder künstlerischer Bildungsfragen und in der Diskussion oder Belehrung darüber besteht; 

 

2. Veranstaltungen, bei denen überwiegend Filme vorgeführt werden, die  

 

a) von der von den Ländern für das Bundesgebiet gebildeten Bewertungsstelle als „wertvoll“ 
oder „besonders wertvoll“ anerkannt worden sind oder  

 

b) von Bund, Ländern, Gemeinden oder der Filmförderungsanstalt (Körperschaft des öffentli-

chen Rechts) gefördert worden sind.  
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Das gleiche gilt für das Vorführen von Aufzeichnungen dieser Filme auf anderen Datenträgern.  

 

3. Veranstaltungen von Vereinen, Gewerkschaften, Parteien und Religionsgemeinschaften, zu 

denen grundsätzlich nur Mitglieder Zugang haben; 

 

4. Veranstaltungen, deren Überschuss vollständig und unmittelbar zu gemeinnützigen, mildtäti-

gen oder kirchlichen Zwecken im Sinne der §§ 52 bis 54 der Abgabenordnung verwendet oder 

gespendet wird, wenn der Zweck bei der Anmeldung nach § 12 angegeben worden ist und der 

verwendete oder gespendete Betrag mindestens die Höhe der Steuer erreicht; 
 

5. Veranstaltungen, die in der Zeit vom 29. April bis 02. Mai aus Anlass des 01. Mai von politi-

schen oder gewerkschaftlichen Organisationen, von Behörden oder von Betrieben durchgeführt 

werden; 

 

6. Veranstaltungen auf Schützen-, Volks-, Garten- und Straßenfesten oder ähnlichen Veranstal-

tungen.  

 

§ 3 Steuerschuldner 
 
(1) Steuerschuldner ist die Unternehmerin / der Unternehmer der Veranstaltung.  

 

(2) Steuerschuldner ist bei Spielgeräten i. S. von § 1 Nrn. 5 und 6 diejenige / derjenige, der / dem 

die Einnahmen zufließen.  

 

(3) Steuerschuldner sind auch  

 

1. die Besitzerin / der Besitzer der Räumlichkeiten, in denen die Spielgeräte i. S. von § 1 Nrn. 5 

und 6 aufgestellt sind, wenn sie / er für die Gestattung der Aufstellung ein Entgelt oder einen 

sonstigen Vorteil erhält;  
 

2. die wirtschaftliche Eigentümerin / der wirtschaftliche Eigentümer der Spielgeräte i. S. von § 1 

Nrn. 5 und 6; 

 

3. die Besitzerin / der Besitzer der Räume oder Grundstücke, in denen die Veranstaltung statt-

findet, wenn sie / er im Rahmen der Veranstaltung Speisen oder Getränke verkauft oder unmit-

telbar an den Einnahmen oder dem Ertrag aus der Veranstaltung beteiligt ist. 

 

(4) Die Steuerschuldner sind Gesamtschuldner i. S. des § 44 der Abgabenordnung (AO) i. V. m. § 

11 Abs. 1 Nr. 2 b NKAG. 
 

§ 4 Erhebungsformen 
 
(1) Die Steuer wird als  

 

- Kartensteuer,  

- Steuer nach der Veranstaltungsfläche,  

- Steuer nach der Roheinnahme,  

- Spielgerätesteuer,  

 
erhoben.  
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(2) Als Kartensteuer wird die Steuer bei Veranstaltungen nach § 1 Nrn. 1 bis 3 erhoben, wenn 

die Teilnahme an der Veranstaltung von dem Erwerb von Eintrittskarten oder sonstigen Auswei-

sen abhängig ist. Die Steuer wird aber mindestens in der Höhe erhoben, die sich bei einer Veran-

lagung nach der Veranstaltungsfläche ergeben würde.  

 

(3) Als Steuer nach der Veranstaltungsfläche wird die Steuer bei Veranstaltungen nach § 1 Nrn. 1 

bis 3 erhoben, sofern die Voraussetzungen für die Kartensteuer nicht gegeben sind.  

 

(4) Als Steuer nach der Roheinnahme wird die Steuer  
 

- bei Vorführungen von Filmen nach § 1 Nr. 3 in Kabinen und ähnlichen Einrichtungen und  

- bei Veranstaltungen nach § 1 Nr. 4  

 

erhoben.  

 

(5) Als Spielgerätesteuer wird die Steuer in den Fällen des § 1 Nrn. 5 und 6 erhoben.  

 

§ 5 Beginn und Ende der sachlichen Steuerpflicht 
 
(1) Die Steuerpflicht beginnt in den Fällen des § 1 Nrn. 1 bis 4 mit Beginn der Veranstaltung, in 

den Fällen des § 1 Nrn. 5 und 6 mit der Inbetriebnahme eines Spielgerätes an einem der in § 1 

Nrn. 5 und 6 genannten Aufstellorte.  

 

(2) Die Steuerpflicht endet bei Veranstaltungen nach § 1 Nrn. 1 bis 4 mit Beendigung der Veran-

staltung, bei Spielgeräten nach § 1 Nrn. 5 und 6, wenn das Spielgerät außer Betrieb gesetzt wird, 

frühestens jedoch mit dem Tag der Mitteilung an die Gemeinde, dass das Gerät außer Betrieb 

genommen wurde.  

 

§ 6 Bemessungsgrundlage 
 
(1) Bemessungsgrundlage bei der Kartensteuer (§ 4 Abs. 2) ist grundsätzlich die Summe aller auf 

den ausgegebenen Karten oder sonstigen Ausweisen angegebenen Preise. An die Stelle des Kar-

tenpreises tritt das tatsächliche Entgelt, wenn dieses nachweislich höher oder niedriger oder auf 

der Karte nicht angegeben ist. Sind in dem auf der Karte angegebenen Preis oder in dem Entgelt 

Beträge für Speisen oder Getränke enthalten, so sind diese Beträge außer Ansatz zu lassen. 

 

(2) Entgelt i. S. von Abs. 1 ist die gesamte Vergütung, die für die Teilnahme an der Veranstaltung 

gefordert wird. Zum Entgelt gehören z. B. auch eine etwa gesondert geforderte Steuer oder die 

Vorverkaufsgebühr. 
 

(3) Bei der Besteuerung nach § 4 Abs. 3 ist Bemessungsgrundlage die Veranstaltungsfläche. Dazu 

gehören die für die Vorführung und Zuschauer bestimmten Flächen einschl. der Ränge, Logen 

und Galerien, Wandelgänge und Erfrischungsräume, nicht dagegen die Bühnen- und Kassen-

räume, die Kleiderablage und die Toiletten. Findet die Veranstaltung ganz oder teilweise im 

Freien statt, so sind von den im Freien gelegenen Flächen nur die für die Vorführung und die 

Zuschauer bestimmten Flächen einschl. der dazwischen gelegenen Wege und angrenzenden 

Veranden, Zelte und ähnliche Einrichtungen in die Bemessungsgrundlage einzubeziehen.  

 

(4) Bei der Besteuerung nach der Roheinnahme (§ 4 Abs. 4) gilt das gesamte Entgelt, das für die 
Teilnahme an der Veranstaltung gefordert wird, als Bemessungsgrundlage.  

 

(5) Bei der Spielgerätesteuer ist Bemessungsgrundlage das Einspielergebnis.  
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(6) Als Einspielergebnis gilt bei Spielgeräten mit Gewinnmöglichkeit und manipulationssicheren 

Zählwerken die Bruttokasse. Sie errechnet sich aus der elektronisch gezählten Kasse (inklusive 

der Veränderungen der Röhreninhalte) abzüglich Nachfüllungen, Falschgeld und Fehlgeld, zuzüg-

lich Fehlbeträge. 

 

(7) Spielgeräte mit manipulationssicheren Zählwerken sind Geräte, deren Software die Daten 

lückenlos und fortlaufend aufzeichnet, insbesondere Aufstellort, Gerätenummer, Gerätenamen, 

Zulassungsnummer, fortlaufende Nummer des jeweiligen Ausdrucks, Datum der letzten Kassie-

rung, elektronisch gezählte Kasse, Röhreninhalte, Auszahlungsquoten, tägliche Betriebsstunden, 
tägliche Spielzeit am Gerät, Anzahl der entgeltpflichtigen Spiele, Freispiele usw..  

 

(8) Bei Spielgeräten ohne Gewinnmöglichkeit ist die Anzahl und Art der Spielgeräte Bemes-

sungsgrundlage. 

 

(9) Hat ein Spielgerät mehrere Spiel-, Geschicklichkeits- oder Unterhaltungseinrichtungen, die 

unabhängig voneinander und zeitgleich ganz oder teilweise nebeneinander entgeltpflichtig be-

spielt werden können, so gilt jede dieser Einrichtungen als ein Spielgerät.  

 

(10) Der Steuerschuldner hat alle Unterlagen, aus denen die Bemessungsgrundlagen hervorge-
hen, entsprechend den Bestimmungen des § 147 der Abgabenordnung aufzubewahren.  

 
§ 7 Steuersätze 

 
(1) Bei der Kartensteuer und der Steuer nach der Roheinnahme beträgt der Steuersatz  

 

1. bei Tanzveranstaltungen nach § 1 Nr. 1   10 v. H.  

2. bei Veranstaltungen nach § 1 Nr. 2    20 v. H.  

3. bei Veranstaltungen nach § 1 Nr. 3    20 v. H.  

4. bei Veranstaltungen nach § 1 Nr. 4    20 v. H.  
 

der Bemessungsgrundlage. 

 

(2) Bei der Besteuerung nach der Veranstaltungsfläche beträgt der Steuersatz 

 

1. bei Tanzveranstaltungen nach § 1 Nr. 1   0,50 €  

2. bei Veranstaltungen nach § 1 Nr. 2    1,00 €  

3. in allen übrigen Fällen     1,00 €  

 

pro Veranstaltung für jede angefangenen 10 qm Veranstaltungsfläche.  
 

(3) Bei Spielgeräten in den Fällen des § 6 Abs. 6 und 7 beträgt der Steuersatz 15 v. H. des Ein-

spielergebnisses.  

 

(4) Bei Spielgeräten in den Fällen des § 6 Abs. 8 beträgt der Steuersatz für jeden angefangenen 

Kalendermonat und für jedes Gerät bei  

 

a) Geräten ohne Gewinnmöglichkeit, die in Spielhallen aufgestellt sind, mit Ausnahme der Gerä-

te zu Buchst. c), d) und e) 30,00 €  

 
b) Geräten ohne Gewinnmöglichkeit, die nicht in Spielhallen aufgestellt sind, mit Ausnahme der 

Geräte zu Buchst. c), d) und e) 15,00 €  
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c) Geräten, mit denen Gewalttätigkeiten gegen Menschen dargestellt werden oder die eine Ver-

herrlichung oder Verharmlosung des Krieges zum Gegenstand haben 500,00 €  

 

d) elektronischen multifunktionalen Bildschirmgeräten ohne Gewinnmöglichkeit 10,00 €  

 

e) Geräten oder vergleichbaren Spielsystemen, die mit Weiterspielmarken, Chips, Token oder 

ähnlichen Spiel-/Wertmarken bespielt werden können 150,00 €. 

 
§ 8 Erhebungszeitraum 

 
(1) Bei Veranstaltungen i. S. von § 1 Nrn. 1 bis 4 ist Erhebungszeitraum die Zeit vom Beginn bis 

zum Ende der Veranstaltung.  

 

(2) Bei Geräten i. S. von § 1 Nrn. 5 und 6 ist Erhebungszeitraum das Kalenderjahr. Abweichend 

von Satz 1 ist Erhebungszeitraum bei der Besteuerung, die sich nach § 7 Abs. 3 richtet, der Zeit-

raum zwischen zwei aufeinander folgenden Auslesezeitpunkten, wobei mindestens einmal im 

Kalenderjahr eine Auslesung vorzunehmen ist. Der Auslesetag der elektronisch gezählten Kasse 

nach § 6 Abs. 6 gilt als letzter Tag des jeweiligen Erhebungszeitraumes. Für den folgenden Erhe-

bungszeitraum ist lückenlos an den Auslesezeitpunkt des Auslesetages des vorherigen Erhe-
bungszeitraumes anzuschließen. 

 

§ 9 Entstehung des Steueranspruchs 
 
Der Steueranspruch entsteht im Falle des § 8 Abs. 1 mit Ende der Veranstaltung und im Falle des 

§ 8 Abs. 2 mit Ablauf des jeweiligen Erhebungszeitraumes.  

 

§ 10 Steuererklärung und Steuerfestsetzung, Vorauszahlungen 
 
(1) Der Steuerschuldner hat - sofern eine Besteuerung nach § 4 Abs. 1 bis 4 erfolgt - innerhalb 
von 10 Tagen nach Ablauf des Erhebungszeitraumes eine Steuererklärung auf einem von der 

Gemeinde vorgeschriebenen Vordruck einzureichen.  

 

(2) In den Fällen der Besteuerung nach § 4 Abs. 5 ist der Steuerschuldner verpflichtet, bis zum 

31.01. des Folgejahres eine jährliche Steuererklärung auf einem von der Gemeinde vorgeschrie-

benen Vordruck abzugeben. Der Steuererklärung sind für den Erhebungszeitraum von den An-

gaben her überprüfbare, geeignete Lesestreifen im Sinne von § 6 Abs. 6 und 7 beizufügen. Auf 

die zu erwartende Steuer sind vierteljährliche Vorauszahlungen, die grundsätzlich am 15.02., 

15.05., 15.08. und 15.11. fällig werden, auf der Grundlage des Vorjahresergebnisses zu leisten. 

Die Gemeinde kann auf schriftlichen Antrag eine jährliche Fälligkeit zum 1.7. eines jeden Jahres 
gestatten. Die Gemeinde kann auf schriftlichen Antrag oder aufgrund eigener Feststellungen die 

Vorauszahlungen der Steuer nach oben oder unten anpassen, wenn sich für den laufenden Be-

steuerungszeitraum voraussichtlich Abweichungen von mehr als 10 v. H. ergeben werden. Die 

Abweichungen sind durch geeignete Unterlagen glaubhaft zu machen. Wenn kein Vorjahreser-

gebnis bekannt ist, errechnet sich die jährliche Vorauszahlung aufgrund der Einspielergebnisse 

der ersten 3 Monate ab Aufstellung des Spielgerätes.  

 

(3) Die Steuerfestsetzung erfolgt durch schriftlichen Bescheid.  

 

(4) Gibt der Steuerschuldner seine Steuererklärung nicht, nicht rechnerisch richtig, nicht recht-
zeitig oder nicht vollständig ab, so kann die Gemeinde von den Möglichkeiten der Schätzung der 

Bemessungsgrundlage und der Festsetzung von Verspätungszuschlägen nach den Vorschriften 

der Abgabenordnung Gebrauch machen.  
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§ 11 Fälligkeit 
 
(1) Der festgesetzte Steuerbetrag ist innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe des Bescheides 

zu entrichten. Die für den Besteuerungszeitraum als Vorauszahlung erhobene Steuer wird auf 

die Steuerschuld für diesen Zeitraum angerechnet, Nachzahlungen werden zusammen mit der 

ersten vierteljährlichen Vorauszahlung zum 15.02. des folgenden Jahres fällig, soweit im Be-

scheid kein späterer Termin genannt wird. Waren die Vorauszahlungen höher als der im Be-

scheid festgesetzte Betrag, erfolgt ein Ausgleich durch Aufrechnung oder Erstattung. 

 
§ 12 Anzeige- und Aufbewahrungspflichten 

 
(1) Der Steuerschuldner hat die erstmalige Inbetriebnahme von Spielgeräten nach § 1 Nr. 5 und 

6 hinsichtlich der Art und Anzahl der Spielgeräte an einem Aufstellort bis zum 10. Tag des fol-

genden Kalendermonats anzuzeigen. Die Anzeige muss die Bezeichnung des Spielgerätes (Gerä-

teart), den  

Gerätenamen, den Aufstellort, den Zeitpunkt der Inbetriebnahme und bei Geräten mit Gewinn-

möglichkeit zusätzlich die Zulassungsnummer enthalten. Die Anmeldung gilt für die gesamte 

Betriebszeit des und eines im Austausch an seine Stelle tretenden gleichartigen Gerätes. 

 
(2) Die Anzeigepflichten nach Absatz 1 gelten bei jeder den Spielbetrieb betreffenden Verände-

rung und der Außerbetriebnahme von Spielgeräten.  

 

(3) Die Außerbetriebnahme eines angemeldeten Apparates / Automaten oder des Austauschge-

rätes ist unverzüglich zu melden. 

 

(4) Der Steuerschuldner hat Veranstaltungen gemäß § 1 Nrn. 1 bis 4 bei der Gemeinde spätes-

tens 10 Werktage vor Beginn der Veranstaltung anzuzeigen. Zur Anmeldung ist auch die Besitze-

rin / der Besitzer der dazu benutzten Räume und Grundstücke verpflichtet. 

 
(5) Der Steuerschuldner hat alle Unterlagen, aus denen die Bemessungsgrundlagen hervorge-

hen, entsprechend den Bestimmungen des § 147 Abgabenordnung aufzubewahren. 

 
§ 13 Ausgabe von Eintrittskarten 

 
(1) Eintrittskarten müssen mit fortlaufenden Nummern und Steuerstempel versehen sein, die 

Veranstaltung kennzeichnen sowie das Entgelt oder die Unentgeltlichkeit angeben.  

 

(2) Wird für die Teilnahme an einer Veranstaltung ein Eintrittsgeld erhoben, so ist der Steuer-

schuldner verpflichtet, an alle Personen, denen der Zutritt gestattet wird, Eintrittskarten oder 
sonstige Ausweise auszugeben. Die entwerteten Karten sind den Teilnehmerinnen / Teilneh-

mern zu belassen und von diesen den Beauftragten der Gemeinde auf Verlangen vorzuzeigen.  

 

(3) Der Steuerschuldner hat der Gemeinde vor der Veranstaltung ein Muster der Eintrittskarten 

oder der sonstigen Ausweise vorzulegen, die für die Veranstaltung ausgegeben werden sollen. 

Die Karten bzw. Ausweise müssen durch die Gemeinde genehmigt werden und mit einem Steu-

erstempel versehen sein.  

 

(4) Über die ausgegebenen Karten bzw. Ausweise hat der Steuerschuldner für jede Veranstal-

tung einen fortlaufenden Nachweis zu führen. Die nicht ausgegebenen Karten sind grundsätzlich 
zusammen mit der Steuererklärung bei der Gemeinde vorzulegen.  
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§ 14 Sicherheitsleistung 
 
Die Gemeinde kann die Leistung einer Sicherheit in der voraussichtlichen Höhe der Steuerschuld 

verlangen, wenn die Durchsetzung des Steueranspruchs gefährdet erscheint.  

 
§ 15 Steueraufsicht und Prüfungsvorschriften 

 
(1) Die Gemeinde ist berechtigt, auch während der Veranstaltung zur Nachprüfung der Steuer-

erklärung (Steueranmeldung) und zur Feststellung von Steuertatbeständen die Veranstaltungs- 
und Aufstellorte zu betreten, Geschäftsunterlagen einzusehen und die Vorlage aktueller Zähl-

werksausdrucke zu verlangen.  

 

(2) Die Gemeinde ist berechtigt, Außenprüfungen nach den §§ 193 ff. der Abgabenordnung 

durchzuführen.  

 

(3) Der Steuerschuldner ist verpflichtet, bei der Überprüfung und der Außenprüfung dem / der 

von der Gemeinde Beauftragten unentgeltlichen Zutritt zu den Veranstaltungs- und Geschäfts-

räumen zu gestatten, alle für die Besteuerung bedeutsamen Auskünfte zu erteilen sowie Räum-

lichkeiten, Zählwerksausdrucke und Geschäftsunterlagen, die für die Besteuerung von Bedeu-
tung sind, zugänglich zu machen. 

 

§ 16 Datenverarbeitung 
 
(1) Die zur Ermittlung der Steuerpflichtigen, zur Festsetzung, Erhebung und Vollstreckung der 

Vergnügungssteuer nach dieser Satzung erforderlichen personen- und grundstücksbezogenen 

Daten werden von der Gemeinde gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 1 und § 10 Abs. 1 des Niedersächsischen 

Datenschutzgesetzes (NDSG) i. V. mit § 11 des Niedersächsischen Kommunalabgabengesetzes 

(NKAG) und den dort genannten Bestimmungen der Abgabenordnung (AO) erhoben und verar-

beitet. Die Datenerhebung beim Finanzamt, beim Amtsgericht (Handelsregister), beim Kataster-
amt und bei den für das Einwohnermeldewesen, Bauwesen, Ordnungsrecht sowie Finanzwesen 

zuständigen Stellen der Samtgemeinde Hage erfolgt, soweit die Sachverhaltsaufklärung durch 

den Steuerpflichtigen nicht zum Ziel führt oder keinen Erfolg verspricht (§ 93 Abs. 1 Satz 3 AO).  

 

(2) Die Daten dürfen von der Daten verarbeitenden Stelle nur zum Zweck der Steuererhebung 

nach dieser Satzung oder zur Durchführung eines anderen Abgabenverfahrens, das denselben 

Abgabenpflichtigen betrifft, verarbeitet werden. Zur Kontrolle der Verarbeitung sind technische 

und organisatorische Maßnahmen des Datenschutzes und der Datensicherheit nach § 7 Abs. 2 

NDSG getroffen worden.  

 
§ 17 Ordnungswidrigkeiten 

 
(1) Ordnungswidrig im Sinne von § 18 Abs. 2 Nr. 2 NKAG handelt, wer  

 

1. entgegen § 10 die Steuererklärung nicht oder nicht innerhalb der dort bestimmten Frist ab-

gibt;  

 

2. entgegen § 12 Abs. 1 bis 3 die Inbetriebnahme oder Veränderungen von bzw. bei Spielgeräten 

nicht bis zum 10. Tag des folgenden Kalendermonats anzeigt;  

 
3. entgegen § 12 Abs. 4 Veranstaltungen nicht 10 Werktage vor Beginn anzeigt;  

 

4. entgegen § 12 Abs. 5 alle Unterlagen, aus denen die Berechnungsgrundlagen hervorgehen, 

nicht entsprechend den Bestimmungen des § 147 der Abgabenordnung aufbewahrt; 
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5. entgegen § 13 Abs. 2 und Abs. 3 Satz 1 bei Veranstaltungen, bei denen der Zutritt entgeltlich 

ist, keine Karten ausgibt oder diese vorab der Gemeinde nicht zur Genehmigung vorgelegt hat; 

 

6. entgegen § 15 Abs. 3 die ihr / ihm obliegenden Pflichten nicht erfüllt.  

 

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu 10.000 € geahndet 

 
§ 18 Inkrafttreten 

 
Diese Satzung tritt am 01. Januar 2019 in Kraft. Gleichzeitig tritt die bisher bestehende Vergnü-

gungssteuersatzung außer Kraft. 

 
Halbemond, den 06.03.2018  

 

Gemeinde Halbemond 
 

Der Gemeindedirektor 

Trännapp 

 

 

Satzung 
über die Erhebung von Gebühren für Dienst- und Sachleistungen der 

Freiwilligen Feuerwehr der Gemeinde Hinte außerhalb der unentgeltlich 
zu erfüllenden Pflichtaufgaben 
(Feuerwehrgebührensatzung) 

 

Aufgrund des § 10 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) in der Fassung 

vom 17. Dezember 2010 (Nds. GVBl. S. 576), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 

26. Oktober 2016 (Nds. GVBl. S. 226), des § 29 des Niedersächsischen Gesetzes über den Brandschutz 

und die Hilfeleistungen der Feuerwehren (NBrandSchG) in der Fassung vom 18. Juli 2012 (Nds. GVBl. 

S. 269), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 21. September 2017 (Nds. GVBl. S. 297), 

der §§ 2 und 5 des Niedersächsischen Kommunalabgabengesetzes (NKAG) in der Fassung vom 

20. April 2017 (Nds. GVBl. S. 121), hat der Rat der Gemeinde Hinte in der Sitzung am 15.03.2018 fol-

gende Satzung beschlossen: 
 

§ 1 
Allgemeines 

 

Für Einsätze und Leistungen der Feuerwehr außerhalb der unentgeltlich zu erfüllenden Pflichtaufga-

ben werden Gebühren nach § 29 Abs. 2 und 5 NBrandSchG nach Maßgabe dieser Satzung erhoben. 

Die öffentliche Einrichtung Feuerwehr der Gemeinde Hinte wird durch die Feuerwehrsatzung in der 

jeweils gültigen Fassung festgelegt. 

 

§ 2 
Gebührenpflichtige Einsätze und Leistungen der Feuerwehr 

 

(1) Nach § 29 Abs. 2 und 5 NBrandSchG werden Gebühren erhoben für 

 

1. Einsätze nach § 29 Abs. 1 Satz 1 NBrandSchG, die vorsätzlich oder grob fahrlässig verursacht 

worden sind, 

2. andere als in § 29 Abs. 1 Satz 1 NBrandSchG genannten Einsätze, die dem abwehrenden 

Brandschutz oder der Hilfeleistung dienen, 

3. freiwillige Einsätze, 
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4. die Stellung einer Brandsicherheitswache, 

5. durch Brandmeldeanlagen ausgelöste Einsätze, ohne dass ein Brand vorgelegen hat. 

 

Zu den freiwilligen Einsätzen nach Nr. 3 gehören insbesondere: 

 

a) Beseitigung von Ölschäden und sonstigen umweltgefährdenden oder gefährlichen Stoffen, 

b) Türöffnung bei Gebäuden, Wohnungen, Aufzügen etc., 

c) zeitweise Überlassung von Fahrzeugen, 

d) Einfangen von Tieren, 
e) Auspumpen von Räumen, z.B. Kellern, 

f) Mitwirkung bei Räum- und Aufräumarbeiten, 

g) Absicherung von Gebäuden und Gebäudeteilen, 

h) Gestellung von Feuerwehrkräften und evtl. weiterem technischen Gerät in anderen Fällen. 

 

(2) Soweit für Einsätze nach Abs. 1 Kostenersatz nach § 30 Abs. 1 Satz 2 NBrandSchG zu leisten ist, 

wird dieser neben der Gebühr erhoben. 

 

§ 3 
Gebührenschuldner 

 

(1) Die Gebührenschuldnerin bzw. der Gebührenschuldner bei Leistungen nach § 2 dieser Satzung 

bestimmt sich nach § 29 Abs. 4 NBrandSchG. Bei Einsätzen, die durch eine Brandmeldeanlage 

ausgelöst wurden, ohne dass ein Brand vorgelegen hat, bestimmt sich die Gebührenschuldnerin 

bzw. der Gebührenschuldner nach § 29 Abs. 5 NBrandSchG 

 

(2) Personen, die nebeneinander dieselbe Gebühr schulden, sind Gesamtschuldner. 

 

§ 4 
Gebührentarif und –höhe 

 

(1) Gebühren werden nach Maßgabe des als Anlage beigefügten Gebührentarifes erhoben. Die Anla-

ge ist Bestandteil der Satzung. Soweit Leistungen der Umsatzsteuer unterliegen, tritt zu den im 

Gebührentarif festgesetzten Gebühren die Umsatzsteuer in der im Umsatzsteuergesetz jeweils 

festgelegten Höhe hinzu. 

 

(2) Bei der Berechnung gilt, sofern nicht feste Beträge festgelegt sind, jede angefangene halbe Stunde 

erst ab der 5. Minute als halbe Stunde und volle Stunden gelten erst ab der 35. Minute als volle 

Stunden. Als Mindestbetrag wird die Gebühr für eine halbe Stunde erhoben. Maßgeblich für die 

Gebührenberechnung ist der Zeitraum vom Ausrücken der Feuerwehr aus dem Feuerwehrhaus 
zum Einsatz bis zum Einrücken nach Einsatzende. 

 

(3) Die Gebühr wird bei offensichtlich unnötig hohem Einsatz an Personal, Fahrzeugen und Geräten 

auf der Grundlage der für die Leistungserbringung erforderlichen Einsatzkosten berechnet. 

 

§ 5 
Entstehen der Gebührenpflicht und –schuld 

 

(1) Die Gebührenpflicht entsteht mit dem Ausrücken der Feuerwehr aus dem Feuerwehrhaus. Dies 

gilt auch dann, wenn nach dem Ausrücken von Feuerwehrkräften der Gebührenpflichtige auf die 
Leistung verzichtet oder sonstige Umstände die Leistung unmöglich machen, soweit die Unmög-

lichkeit nicht von Angehörigen der Feuerwehr zu vertreten ist. 

 

(2) Die Gebührenschuld entsteht mit dem Einrücken der Feuerwehr in das Feuerwehrhaus. 
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§ 6 
Veranlagung, Fälligkeit und Beitreibung 

 

(1) Die Gebühr wird durch Bescheid festgesetzt und ist innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe 

fällig, wenn nicht ein späterer Zeitpunkt bestimmt wird. 

 

(2) Abschläge auf die endgültig zu erwartende Gebührenschuld können im Einzelfall vor der Leis-

tungserbringung gefordert werden. Die Höhe des Abschlags bemisst sich nach der im Einzelfall in 

Anspruch zu nehmenden Leistung, hilfsweise nach der Inanspruchnahme in vergleichbaren Fällen. 
 

(3) Die Gebühr wird im Verwaltungszwangsverfahren nach dem Niedersächsischen Verwaltungsvoll-

streckungsgesetz vollstreckt. 

 

§ 7 
Haftung 

 

Die Gemeinde Hinte haftet nicht für Personen- und Sachschäden, die durch die Benutzung von zeit-

weise überlassenen Fahrzeugen entstehen, wenn und soweit die Angehörigen der Feuerwehr diese 

nicht selbst bedienen. 
 

§ 8 
Inkrafttreten 

 
(1) Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Veröffentlichung in Kraft. 

 
(2) Am gleichen Tage tritt die bis dahin gültige Satzung über die Erhebung von Kostenersatz der Frei-

willigen Feuerwehr der Gemeinde Hinte außerhalb der unentgeltlich zu erfüllenden Pflichtaufga-
ben vom 09. November 1994 in der zuletzt gültigen Fassung außer Kraft. 
 

Hinte, den 15.03.2018 
 
Gemeinde Hinte 
 
M. Eertmoed 
Der Bürgermeister 
 
Hinweis nach § 10 Abs. 2 NKomVG:  
Ist eine Satzung unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften, die im NKomVG enthalten 
oder aufgrund dieses Gesetzes erlassen worden sind, zustande gekommen, so ist diese Verletzung 
unbeachtlich, wenn sie nicht schriftlich innerhalb eines Jahres seit Verkündung der Satzung gegen-
über der Kommune geltend gemacht worden ist. Dabei sind die verletzte Vorschrift und die Tatsache, 
die den Mangel ergibt, zu bezeichnen. Dies gilt nicht, wenn die Vorschriften über die Genehmigung 
oder die Verkündung der Satzung verletzt worden sind. 
 
Anlage 
Gebührentarif zur Satzung über die Erhebung von Gebühren für Dienst- und Sachleistungen der 
Feuerwehr außerhalb der unentgeltlich zu erfüllenden Pflichtaufgaben der Gemeinde Hinte vom 
15.03.2018 
 

I. Personaleinsatz 
 
1. je Einsatzkraft 85,00 €/Std. 
2. je Brandsicherheitswache 16,00 €/Std. 
3. je Brandsicherheitswache für eingetragene Vereine im  

    Gemeindegebiet 8,00 €/Std. 
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II. Einsatz von Fahrzeugen (ohne Personal) 
 
1. Gerätewagen (GW-L)FF Hinte 61,00 €/Std. 

2. Tanklöschfahrzeug (TLF 3000) FF Hinte 270,00 €/Std. 

3. Löschgruppenfahrzeug (LF 8 TW 14) FF Hinte 177,00 €/Std. 

4. Löschgruppenfahrzeug (LF 10) FF Loppersum 212,00 €/Std. 

5. Gerätewagen (GW-L2) FF Loppersum 230,00 €/Std. 

6. Einsatzleitwagen (ELW) FF Westerhusen 90,00 €/Std. 

7. Tragspritzenfahrzeug (TSF) FF Cirkwehrum 36,00 €/Std. 
8. Löschgruppenfahrzeug (LF) FF Suurhusen 112,00 €/Std. 

9. Tragspritzenfahrzeug (TSF) FF Osterhusen 46,00 €/Std. 

10. Tragspritzenfahrzeug (TSF-W) FF Groß-Midlum 110,00 €/Std. 

 

III. Verbrauchsmaterialien 
 
1. Die Kosten für Lösch- und Bindemittel sowie sonstige Verbrauchsmaterialien, einschließlich an-

fallender Entsorgungs- oder Reinigungskosten, sind in tatsächlich angefallener Höhe bzw. zum 

jeweiligen Tagespreis zzgl. 10 % Verwaltungsanteil zu erstatten. 

 
2. Dies gilt auch für Aufwendungen der Gemeinde Hinte, für die im Gebührenverzeichnis keine 

Gebühr festgelegt ist. 

 

IV. Verdienstausfall 
 
Tatsächlich aufgrund des Einsatzes zu zahlender Verdienstausfall ist von der, bzw. von dem Ge-

bührenpflichtigen zu zahlen. 

 

V. Missbräuchliche Alarmierung der Feuerwehr 
 
Bei missbräuchlicher/ fehlerhafter Alarmierung der Freiwilligen Feuerwehr der Gemeinde Hinte, 

unter anderem bei der Auslösung einer Brandmeldeanlage ohne das ein Brand vorgelegen hat, 

wird ein Pauschalbetrag in Höhe von 450,00 € pro Einsatz festgesetzt. 

 

 
Satzung für die Freiwillige Feuerwehr in der Gemeinde Krummhörn 

 

Aufgrund des § 10 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) vom 17.12.2010 

(Nds. GVBl. S. 576), zuletzt geändert durch Art. I des Gesetzes vom 16.12.2013 (Nds. GVBl. S. 307) und 

der §§ 1 und 2 des Niedersächsischen Brandschutzgesetzes (NBrandSchG) vom 18.07.2012 (Nds. GVBl. 

S. 269), zuletzt geändert durch Art. 2 des Gesetzes vom 21.09.2017. (Nds. GVBl. S. 297) hat der Rat der 

Gemeinde Krummhörn am 23.11.2017 folgende Satzung für die Freiwillige Feuerwehr der Gemeinde 

Krummhörn beschlossen: 

 

§ 1 Organisation und Aufgaben 
 

(1) Die Freiwillige Feuerwehr ist eine Einrichtung der Gemeinde Krummhörn. Sie besteht aus 

den zur Sicherstellung des Brandschutzes und der Hilfeleistung unterhaltenen nachfolgend aufge-

führten Ortsfeuerwehren bzw. Standorten: 

 

Canum-Freepsum, Pewsum-Woltzeten, Visquard, Krummhörn-Nord (Ortschaften Greetsiel, Mans-

lagt, Pilsum), Krummhörn-Süd (Ortschaften Campen, Loquard, Rysum), Krummhörn-Ost (Ortschaf-

ten Eilsum, Grimersum, Jennelt, Uttum) und Krummhörn-West (Ortschaften Groothusen, 

Hamswehrum, Upleward). 
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Die Ortsfeuerwehr Pewsum-Woltzeten und der Standort Krummhörn-Nord sind als Stützpunkt-

feuerwehren (§ 1 Abs. 1 Nr. 2 FwVO) eingerichtet. Die Ortsfeu- erwehren bzw. Standorte Canum-

Freepsum, Visquard, Krummörn-Süd, Krummhörn-Ost und Krummhörn-West sind Grundausstat-

tungsfeuerwehren (§ 1 Abs. 1 Nr. 1 FwVO). 

 

§ 2 Leitung der Freiwilligen Feuerwehr 
 

(1) Die Freiwillige Feuerwehr der Gemeinde Krummhörn wird von der Gemeinde- brandmeisterin 

oder dem Gemeindebrandmeister geleitet (§ 20 Abs. 1 Satz 1 NBrandSchG). Im Verhinderungsfalle 
erfolgt die Vertretung in allen Dienstangelegenheiten durch die 1. stellvertretende Gemeinde-

brandmeisterin oder den 1. stellvertretenden Gemeindebrandmeister und bei dessen Verhinde-

rung durch die 2. stellvertretende Gemeindebrandmeisterin oder den 2. stellvertretenden Gemein-

debrandmeister. Sie sind im Dienst Vorgesetzte der Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr. 

 

(2) Bei der Erfüllung der Aufgaben ist die von der Gemeinde Krum m hö rn erlassene „Dienstan-

weisung für Gemeindebrandmeister der Freiwilligen Feuerwehr in der Gemeinde Krummhörn“ zu 

beachten. 

 

§ 3 Leitung der Ortsfeuerwehr/ Standortleitung 
 

(1) Die Ortsfeuerwehr/ der Standort wird von der Ortsbrandmeisterin oder dem Ortsbrandmeister 

geleitet (§ 20 Abs. 1 Satz 2 NBrandSchG). Im Verhinderungsfalle erfolgt die Vertretung in allen 

Dienstangelegenheiten durch die 1. stellvertretende Ortsbrandmeisterin oder den 1. stellvertre-

tenden Ortsbrandmeister und bei dessen Verhinderung durch die 2. stellvertretende Ortsbrand-

meisterin oder den 2. stellvertretenden Ortsbrandmeister. Sie sind im Dienst Vorgesetzte der Mit-

glieder der Ortsfeuerwehr/ des Standorts. 

 

(2) Bei der Erfüllung der Aufgaben ist die von der Gemeinde Krummhörn erlassene „Dienstanweisung 

für Ortsbrandmeister der Freiwilligen Feuerwehr in der Gemeinde Krummhörn“ zu beachten. 
 

§ 4 Führungskräfte taktischer Feuerwehreinheiten 
 

(1) Die Ortsbrandmeisterin oder der Ortsbrandmeister bestellt aus den Angehörigen der Einsatzabtei-

lung der Ortsfeuerwehr nach deren Anhörung die entsprechend der Wehrgliederung erforderli-

chen Führerinnen und Führer und stellvertretenden Führerinnen und stellvertretenden Führer der 

taktischen Feuerwehreinheiten Zug, Gruppe, Staffel und Trupp für die Dauer von sechs Jahren. 

 
(2) Die Führungskräfte der taktischen Einheiten sind im Dienst Vorgesetzte der Angehörigen ihrer 

jeweiligen taktischen Einheit. 
 
(3) Ortsbrandmeisterin oder Ortsbrandmeister können die Führungskräfte nach Maßgabe des § 8 

Abs. 7 der Verordnung über den Eintritt in den Dienst, die Gliederung nach Dienstgraden und die 
Übertragung von Funktionen bei den Freiwilligen Feuerwehren im Land Niedersachsen (FwVO) ab-
berufen, wenn ein wichtiger Grund vorliegt. Ein wichtiger Grund liegt insbesondere vor, wenn Füh-
rungskräfte 

 
 a) die Dienstpflichten grob verletzt oder das Ansehen der Feuerwehr geschädigt haben, 
 b) die Gemeinschaft innerhalb der Feuerwehr durch ihr Verhalten erheblich gestört haben oder 
 c) die Tätigkeit nicht mehr ordnungsgemäß ausüben können. 
 

Vor der Entscheidung über die Abberufung sind die Angehörigen der jeweiligen taktischen Einheit 

der Ortsfeuerwehr und die betroffene Führungskraft anzuhören. Den abberufenen Führungskräf-

ten wird der bisherige Dienstgrad belassen. Die Gemeindebrandmeisterin oder der Gemeinde-

brandmeister sind über die beabsichtigten Maßnahmen rechtzeitig schriftlich zu unterrichten. 
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§ 5 Gemeindekommando 
 

(1) Das Gemeindekommando unterstützt die Gemeindebrandmeisterin oder den Gemeindebrand-

meister. Dabei obliegen dem Gemeindekommando insbesondere folgende Aufgaben: 

 

a) Vorbereitung der erforderlichen Maßnahmen zum Einsatz der Freiwilligen Feuerwehr in-

nerhalb der Gemeinde Krummhörn und zur Leistung von Nachbarschaftshilfe, 

b) Mitwirkung bei Feststellung des Bedarfs an Anlagen, Mitteln einschl. Sonderlöschmitteln und 

Geräten und technischen Einrichtungen für die Brandbekämpfung und die Durchführung von 
Hilfeleistungen, 

c) Mitwirkung bei der Erstellung des Haushaltsvoranschlages der Gemeinde Krummhörn für 

den Bereich Freiwillige Feuerwehr, 

d) Mitwirkung bei der Aufstellung von örtlichen Alarm- und Einsatzplänen und Plänen für die 

Löschwasserversorgung sowie deren laufende Ergänzung, 

e) Mitwirkung bei der Ermittlung des Löschwasserbedarfs, 

f) f) Überwachung der laufenden Schulung der Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr sowie 

Beratung bei deren Entsendung zu Lehrgängen, 

g) Mitwirkung bei der Planung und Durchführung von Übungen, 

h) Überwachung der Durchsetzung der Unfallverhütungsvorschriften und sonstiger Sicherheits-
bestimmungen, 

i) Mitwirkung bei der Aufstellung einer Feuerwehrbedarfsplanung, 

j) Mitwirkung bei der Erledigung von Aufgaben nach § 2 Abs. 4 Nr. 3 NBrandSchG. 

 

(2) Das Gemeindekommando besteht aus 

 

a) der Gemeindebrandmeisterin oder dem Gemeindebrandmeister als Leiterin oder Leiter der 

Freiwilligen Feuerwehr, 

b) den stellvertretenden Gemeindebrandmeisterinnen oder den stellvertretenden Gemeinde-

brandmeistern, den Ortsbrandmeisterinnen und den Ortsbrandmeistern, den stellvertreten-
den Ortsbrandmeisterinnen oder den stellvertretenden Ortsbrandmeistern als Beisitzerinnen 

oder Beisitzer kraft Amtes, 

c) der Gemeindejugendfeuerwehrwartin oder dem Gemeindejugendfeuerwehrwart , der 

Schriftführerin oder dem Schriftführer und der Gemeindesicherheitsbeauftragten oder dem 

Gemeindesicherheitsbeauftragten als Beisitzerin oder Beisitzer. 

 

(3) Die Beisitzerinnen und Beisitzer nach Satz 1 Buchstabe c werden auf Vorschlag der in Satz 1 Buch-

stabe a und b genannten Gemeindekommandomitglieder von der Gemeindebrandmeisterin oder 

dem Gemeindebrandmeister aus den Angehörigen der Einsatzabteilung der Freiwilligen Feuerwehr 

für die Dauer von sechs Jahren bestellt. Die Trägerinnen und Träger anderer Funktionen können 
als weitere stimmberechtigte Beisitzerinnen und Beisitzer für die Dauer von sechs Jahren bzw. für 

die Dauer ihrer Amtszeit in das Gemeindekommando aufgenommen werden. Für das Bestellungs-

verfahren gilt Satz 1. 

 

(4) Die Gemeindebrandmeisterin oder der Gemeindebrandmeister kann weitere Mitglieder der Feu-

erwehr oder sachkundige Personen zu Sitzungen des Gemeindekommandos hinzuziehen. Diese 

haben kein Stimmrecht. 

 

(5) Die Gemeindebrandmeisterin oder der Gemeindebrandmeister kann die Beisitzer nach Absatz 2 

Satz 1 Buchst. c und die Trägerinnen und Träger anderer Funktionen nach Absatz 3, bei Vorlie-
gen eines wichtigen Grundes nach Anhörung des Gemeindekommandos vorzeitig abberufen. 
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(6) Das Gemeindekommando wird von der Gemeindebrandmeisterin oder dem Gemeindebrandmeis-

ter bei Bedarf, mindestens jedoch zweimal im Jahr, mit zweiwöchiger Ladungsfrist unter Angabe 

der Tagesordnung einberufen. Die Ladungsfrist kann in dringenden Fällen angemessen verkürzt 

werden. Das Gemeindekommando ist einzuberufen, wenn die Gemeinde oder mehr als die Hälfte 

der Gemeindekommandomitglieder dies unter Angabe des Grundes verlangen. 

 

(7) Das Gemeindekommando ist beschlussfähig, wenn nach ordnungsgemäßer Ladung mehr als die 

Hälfte seiner Mitglieder anwesend ist. 

 
(8) Beschlüsse des Gemeindekommandos werden mit der Mehrheit der anwesenden Mitglieder ge-

fasst. Stimmengleichheit gilt als Ablehnung. Es wird offen abgestimmt. Abweichend davon wird, 

wenn ein Mitglied des Gemeindekommandos es verlangt, schriftlich abgestimmt. 

 

(9) Über jede Sitzung des Gemeindekommandos ist eine Niederschrift zu fertigen, die von der Ge-

meindebrandmeisterin oder dem Gemeindebrandmeister und einem weiteren Mitglied des Ge-

meindekommandos (Schriftführerin oder Schriftführer) zu unterzeichnen ist. Eine Ausfertigung der 

Niederschrift ist der Gemeinde zuzuleiten. 

 

§ 6 Ortskommando 
 

(1) Das Ortskommando (Ortsfeuerwehr bzw. Standort) unterstützt die Ortsbrandmeisterin oder 

den Ortsbrandmeister. Dem Ortskommando obliegen auf der Ortsebene die in § 5 Abs. 1 Satz 2 

Buchstabe a, b, d, e, f, g, h und i aufgeführten Aufgaben. 

 

(2) Das Ortskommando entscheidet über die Aufnahme von Mitgliedern in die Feuerwehr, über die 

Auf- bzw. Übernahme eines Mitgliedes in eine andere Abteilung der Ortsfeuerwehr sowie über 

den Ausschluss eines Mitgliedes (§ 16). 

 

(3) Das Ortskommando besteht aus 
 

a) der Ortsbrandmeisterin oder dem Ortsbrandmeister als Leiterin oder Leiter der Ortsfeuerwehr/ 

des Standorts, 

b) der stellvertretenden Ortsbrandmeisterin oder dem stellvertretenden Ortsbrandmeister, 

c) den Führerinnen und Führern taktischer Feuerwehreinheiten (§ 4) als Beisitzerinnen oder Bei-

sitzer kraft Amtes, 

d) der Jugendfeuerwehrwartin oder dem Jugendfeuerwehrwart, der Schriftführerin oder dem 

Schriftführer, der Gerätewartin oder dem Gerätewart und der oder dem Sicherheitsbeauf-

tragten als bestellte Beisitzerin oder Beisitzer. 

 
Die Beisitzerin oder der Beisitzer nach Satz 1 Buchstabe c und d werden von der Ortsbrandmeiste-

rin oder dem Ortsbrandmeister aus den Angehörigen der Einsatzabteilung der Ortsfeuerwehr 

bzw. des Standorts auf Vorschlag der Mitgliederversammlung für die Dauer von sechs Jahren be-

stellt. Trägerinnen und Träger anderer Funktionen können als weitere stimmberechtigte Beisitze-

rinnen und Beisitzer für die Dauer von sechs Jahren bzw. für die Dauer ihrer Amtszeit in das Orts-

kommando aufgenommen werden. § 5 Abs. 3 Satz 1 gilt entsprechend. 

 

Die Ortsbrandmeisterin oder der Ortsbrandmeister kann die Beisitzer nach Absatz 3, Satz 1, 

Buchst. c und d und Trägerinnen und Träger anderer Funktionen, bei Vorliegen eines wichtigen 

Grundes nach Anhörung der Mitgliederversammlung vorzeitig abberufen. 
 

 

 



- 178 - 

(4) Das Ortskommando wird von der Ortsbrandmeisterin oder dem Ortsbrandmeister bei Bedarf, 

mindestens jedoch zweimal im Jahr mit zweiwöchiger Ladungsfrist unter Angabe der Tagesord-

nung einberufen. Die Ladungsfrist kann in dringenden Fällen angemessen verkürzt werden. Das 

Ortskommando ist einzuberufen, wenn die Gemeindebrandmeisterin oder der Gemeindebrand-

meister oder mehr als die Hälfte der Ortskommandomitglieder dies unter Angabe des Grundes 

verlangen. Die Gemeindebrandmeisterin oder der Gemeindebrandmeister können an allen Sitzun-

gen des Ortskommandos mit beratender Stimme teilnehmen. Für Beschlüsse des Ortskommandos 

gelten § 5 Abs. 6 und 7 entsprechend. 

 
(5) Über jede Sitzung des Ortskommandos ist eine Niederschrift zu fertigen, die von der Ortsbrand-

meisterin oder dem Ortsbrandmeister und einem weiteren Mitglied des Ortskommandos (Schrift-

führerin oder Schriftführer) zu unterzeichnen ist. Eine Ausfertigung der Niederschrift ist der Ge-

meinde und der Gemeindebrandmeisterin oder dem Gemeindebrandmeister zuzuleiten. 

 

§ 7 Mitgliederversammlung 
 

(1) Die Mitgliederversammlung beschließt über die Angelegenheiten der Ortsfeuerwehr bzw. des 

Standorts, für die nicht die Gemeindebrandmeisterin oder der Gemeindebrandmeister, die Orts-

brandmeisterin oder der Ortsbrandmeister, das Gemeindekommando oder das Ortskommando im 
Rahmen dieser Satzung oder anderer Vorschriften zuständig sind. Insbesondere obliegen ihr 

 

a) die Entgegennahme des Jahresberichtes (Tätigkeitsberichts), 

b) die Entgegennahme des Berichtes über die Dienstbeteiligung, 

c) die Entscheidung über die Berufung von Ehrenmitgliedern. 

 

(2) Die Mitgliederversammlung wird von der Ortsbrandmeisterin oder dem Ortsbrandmeister bei Be-

darf, mindestens jedoch einmal im Jahr, einberufen. Sie ist einzuberufen, wenn die Gemeinde oder 

ein Drittel der aktiven Mitglieder der Orts-feuerwehr/ des Standorts dies unter Angabe des Grun-

des verlangen. Ort und Zeit der Mitgliederversammlung sind mindestens zwei Wochen vorher 
ortsüblich unter Mitteilung der Tagesordnung bekannt zu geben. An der Mitgliederversammlung 

soll jeder Angehörige der Einsatzabteilung der Ortsfeuerwehr teilnehmen. Angehörige anderer Ab-

teilungen können teilnehmen. 

 

(3) Die Mitgliederversammlung wird von der Ortsbrandmeisterin oder dem Ortsbrandmeister geleitet; 

sie ist beschlussfähig, wenn mehr als die Hälfte der stimmberechtigten Mitglieder (Abs. 4) anwe-

send ist. Bei Beschlussunfähigkeit ist innerhalb von vier Wochen unter Einhaltung der Ladungsfrist 

eine neue Mitgliederversammlung mit der gleichen Tagesordnung einzuberufen, die unabhängig 

von der Zahl der anwesenden stimmberechtigten Mitglieder beschlussfähig ist. Auf die Beschluss-

fähigkeit der erneuten Mitgliederversammlung ist in der Einladung hinzuweisen. 
 

(4) Jeder Angehörige der Einsatzabteilung hat eine Stimme, die nicht übertragen werden kann 

(stimmberechtigtes Mitglied). Angehörige anderer Abteilungen haben beratende Stimme. 

 

(5) Beschlüsse werden mit der Mehrheit der anwesenden stimmberechtigten Mitglieder gefasst; Stim-

mengleichheit gilt als Ablehnung. Es wird offen abgestimmt. Abweichend davon wird, wenn ein 

stimmberechtigtes Mitglied es verlangt, eine schriftliche Abstimmung durchgeführt. 

 

(6) Über jede Mitgliederversammlung ist eine Niederschrift zu fertigen, die von der Ortsbrandmeiste-

rin oder dem Ortsbrandmeister und der Schriftführerin oder dem Schriftführer zu unterzeichnen 
ist. Eine Ausfertigung der Niederschrift ist der Gemeindebrandmeisterin oder dem Gemeinde-

brandmeister sowie der Gemeinde zuzuleiten. 

 

 



- 179 - 

§ 8 Verfahren bei Vorschlägen 
 

(1) Über Vorschläge zur Besetzung von Funktionen, deren Besetzung durch die Mitgliederversamm-

lung erfolgt, wird schriftlich abgestimmt. Ist nur ein Vorschlag gemacht, wird, wenn niemand wi-

derspricht, durch Zuruf abgestimmt. Vorgeschlagen ist, wer die Mehrheit der Stimmen erhält. 

 

(2) Wird eine Mehrheit nicht erreicht, so findet eine zweite Abstimmung statt, durch die das Mit-

glied vorgeschlagen ist, für das die meisten Stimmen abgegeben worden sind. Bei Stimmengleich-

heit entscheidet das Los, das von der jeweiligen Leiterin oder dem jeweiligen Leiter des Verfahrens 
zu ziehen ist. 

 

(3) Über den der Gemeinde nach § 20 Abs. 4 NBrandSchG abzugebenden Vorschlag der in das Ehren-

beamtenverhältnis zu berufenden Führungskräfte (Ge-meindebrandmeisterin oder Gemeinde-

brandmeister, Ortsbrandmeisterin oder Ortsbrandmeister sowie deren Stellvertreterinnen und 

Stellvertreter) wird schriftlich abgestimmt. Wird bei mehr als zwei Bewerberinnen oder Bewerbern 

im ersten Abstimmungsgang nicht die für den Vorschlag nach § 20 Abs. 5 NBrandSchG erforderli-

che Mehrheit erreicht, so ist eine Stichabstimmung zwischen den beiden Bewerberinnen oder Be-

werbern, auf die die meisten Stimmen entfallen sind, durchzuführen. Wird die erforderliche Mehr-

heit wiederum nicht erreicht, können am gleichen Tage erneute Abstimmungen durchgeführt wer-
den. 

 

§ 9 Angehörige der Einsatzabteilung 
 

(1) Für den Einsatzdienst gesundheitlich geeignete Einwohnerinnen und Einwohner der Gemeinde, die 

das 16. Lebensjahr, aber noch nicht das 63. Lebensjahr vollendet haben, können Angehörige der 

Einsatzabteilung der Freiwilligen Feuerwehr werden. Bei Minderjährigen ist die schriftliche Einwil-

ligung der Erziehungsberechtigten erforderlich. Angehöriger der Einsatzabteilung der Freiwilligen 

Feuerwehr kann auch werden, wer der Einsatzabteilung der Freiwilligen Feuerwehr einer anderen 

Gemeinde angehört und regelmäßig für Einsätze zur Verfügung steht (Doppelmitglied § 12 Abs. 2 
NBrandSchG). 

 

(2) Aufnahmegesuche sind schriftlich an die für den Wohnsitz zuständige Ortsfeuerwehr bzw. den 

Standort zu richten. Anträge von Doppelmitgliedern sind an die Ortsfeuerwehr bzw. den Standort 

zu richten, in deren Bereich die regelmäßige Teilnahme an Einsätzen erfolgen soll. Die Gemeinde 

kann ein Führungszeugnis und ein ärztliches Zeugnis über den Gesundheitszustand der Bewerbe-

rinnen und Bewerber anfordern. Sie trägt die Kosten. 

 

(3) Über die Aufnahme in die Einsatzabteilung entscheidet das Ortskommando (§ 6 Abs. 1). Die 

Ortsbrandmeisterin oder der Ortsbrandmeister hat die Gemeinde über die Gemeindebrandmeiste-
rin oder den Gemeindebrandmeister vor der Bekanntgabe der Entscheidung über den Aufnahme-

antrag zu unterrichten, soweit die Gemeinde darauf nicht generell verzichtet hat. 

 

(4) Nach erfolgreicher Ausbildung und einwandfreiem Verhalten im Dienst beschließt das Ortskom-

mando über die Bewährung in der Probezeit (§ 7 Abs. 2 FwVO). Bei der endgültigen Aufnahme ist 

folgende schriftliche Erklärung abzugeben: 

 

„Ich verspreche, die freiwillig übernommenen Pflichten als Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr 

pünktlich und gewissenhaft zu erfüllen und gute Kameradschaft zu halten.“ 

 
(5) Die Zugehörigkeit zu einer Ortsfeuerwehr richtet sich bei Angehörigen der Einsatzabteilung nach 

ihrem Wohnsitz. In Einzelfällen kann das Gemeindekommando eine hiervon abweichende Rege-

lung treffen. 
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(6) Die Ortsbrandmeisterin oder der Ortsbrandmeister kann Angehörige der Altersabteilung, die das 

65. Lebensjahr noch nicht vollendet haben und die die Voraussetzungen des § 12 Abs. 6 NBrand-

SchG erfüllen, an Übungsdiensten der Ortswehr teilnehmen lassen. Diese Wehrmitglieder können 

im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen auch zu Einsätzen herangezogen werden, wenn sie am 

Übungsbetrieb regelmäßig teilnehmen. Bei Alarmierung über Funkmeldeempfänger sind diese Ein-

satzkräfte gesondert zu alarmieren. 

 

§ 10 Angehörige der Altersabteilung 
 
(1) Angehörige der Einsatzabteilung sind in die Altersabteilung zu übernehmen, wenn sie das 63. 

Lebensjahr vollendet haben. 

 

(2) Angehörige der Einsatzabteilung können auf ihren Antrag oder auf Beschluss des Ortskommandos 

in die Altersabteilung übernommen werden, wenn sie den Dienst in der Einsatzabteilung auf Dauer 

nicht mehr ausüben können. 

 

(3) Angehörige der Altersabteilung dürfen bei dienstlichen Veranstaltungen Dienstkleidung tragen. 

 

(4) Angehörige der Altersabteilung können mit ihrem Einverständnis zu Diensten außerhalb des 
Übungs- und Einsatzdienstes herangezogen werden. 

 

§ 11 Mitglieder der Kinder- und Jugendfeuerwehren 
 

(1) Kinder- und Jugendfeuerwehren können in jeder Ortsfeuerwehr bzw. Standort eingerichtet wer-

den. 

 

(2) Kinder aus der Gemeinde können nach Vollendung des 6., aber noch nicht des 12. Lebensjahres, 

Mitglied in der Kinderfeuerwehr werden, wenn die schriftliche Einwilligung der Erziehungsbe-

rechtigten vorliegt. 
 

(3) Jugendliche aus der Gemeinde können nach Vollendung des 10. Lebensjahres, aber noch nicht 

des 18. Lebensjahres, Mitglied in der Jugendfeuerwehr werden, wenn die schriftliche Einwilli-

gung der Erziehungsberechtigten vorliegt. 

 

(4) Über die Aufnahme in die Kinder- oder Jugendfeuerwehr entscheidet das Ortskommando auf 

Vorschlag der Kinder- oder Jugendfeuerwehr. 

 

§ 12 Angehörige der Ehrenabteilung 
 
Feuerwehrmitglieder und sonstige Einwohnerinnen und Einwohner der Gemeinde, die sich insbeson-

dere Verdienste um den kommunalen Brandschutz und die Hilfeleistung erworben haben, können 

auf Vorschlag des Ortskommandos nach Anhörung der Gemeinde und der Gemeindebrandmeisterin 

oder dem Gemeindebrandmeister durch die Mitgliederversammlung zu Ehrenmitgliedern der Freiwil-

ligen Feuerwehr ernannt werden. 

 

§ 13 Fördernde Mitglieder 
 

Die Feuerwehr kann fördernde Mitglieder aufnehmen; über die Aufnahme entscheidet das Orts-

kommando. 
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§ 14 Rechte und Pflichten 
 

(1) Die Angehörigen der Einsatzabteilung sind verpflichtet, die ihnen übertragenen Aufgaben gewis-

senhaft auszuführen. Sie haben die von ihren Vorgesetzten im Rahmen der Aufgaben der Feuer-

wehr gegebenen Anordnungen zu befolgen. Angehörige der Einsatzabteilung, die aus persönlichen 

Gründen vorübergehend an der Teilnahme am Einsatz- und Ausbildungsdienst verhindert sind, 

können auf Antrag durch die Ortsbrandmeisterin oder den Ortsbrandmeister befristet beurlaubt 

werden. Während der Dauer der Beurlaubung ruhen die Rechte und Pflichten als Angehöriger der 

Einsatzabteilung. 
 

(2) Die Mitglieder in der Kinder- und Jugendabteilung sollen an dem für sie vorgesehenen Übungs-

dienst und sonstigen Veranstaltungen teilnehmen. Sie haben die im Rahmen der Aufgaben der 

Kinder- und Jugendfeuerwehr gegebenen Anordnungen zu befolgen. 

 

(3) Jedes Mitglied hat die ihm überlassenen Bekleidungs- und Ausrüstungsgegenstände sowie die Ge-

räte pfleglich und schonend zu behandeln. Bei vorsätzlicher und grob fahrlässiger Beschädigung 

von Bekleidungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie von Geräten kann die Gemeinde den Ersatz 

des entstandenen Schadens verlangen. Dienstkleidung darf außerhalb des Dienstes nicht getragen 

werden. 
 

(4) Mitglieder, die Feuerwehrdienst verrichten, sind nach den gesetzlichen Bestimmungen unfallversi-

chert. Jedes Mitglied ist verpflichtet, die „Unfallverhütungsvorschriften für Feuerwehren“ zu be-

achten. Tritt ein Unfall im Feuerwehrdienst ein, so ist dies unverzüglich über die Ortsfeuerwehr der 

Gemeinde zu melden. Dies gilt auch für Erkrankungen, die erkennbar auf den Feuerwehrdienst zu-

rückzuführen sind. 

 

(5)  Stellt ein Mitglied fest, dass ihm während des Feuerwehrdienstes ein Schaden an seinem privaten 

Eigentum entstanden ist, so gilt Absatz 4 Satz 3 entsprechend. 

 
§ 15 Verleihung von Dienstgraden 

 

(1) Dienstgrade dürfen an Angehörige der Einsatzabteilung nur unter Beachtung der §§ 8 ff FwVO 

verliehen werden. 

 

(2) Die Verleihung eines Dienstgrades innerhalb der Ortsfeuerwehr bzw. Standort bis zum Dienstgrad 

„Erste Hauptfeuerwehrfrau oder Erster Hauptfeuerwehrmann“ vollzieht die Ortsbrandmeisterin 

oder der Ortsbrandmeister auf Beschluss des Ortskommandos. Die Verleihung bedarf der Zustim-

mung der Gemeindebrandmeisterin oder des Gemeindebrandmeisters. Verleihungen ab Dienst-

grad „Löschmeisterin oder Löschmeister“ vollzieht die Gemeindebrandmeisterin oder der Gemein-
debrandmeister auf Beschluss des Ortskommandos. Die Verleihung eines Dienstgrades an Funkti-

onsträgerinnen und Funktionsträger der Gemeindefeuerwehr vollzieht die Gemeindebrandmeiste-

rin oder der Gemeindebrandmeister auf Beschluss des Gemeindekommandos. 

 

§ 16 Beendigung der Mitgliedschaft 
 
(1) Die Mitgliedschaft endet durch: 

 
a) Austrittserklärung, 
b) Richterspruch, wenn dadurch die Fähigkeit zur Bekleidung öffentlicher Ämter verloren wurde, 
c) Auflösung der Freiwilligen Feuerwehr, 
d) Aufgabe des Wohnsitzes oder des ständigen Aufenthaltes in der Gemeinde bei Angehörigen der 

Einsatzabteilung, 
e) Wegfall der regelmäßigen Verfügbarkeit bei Doppelmitgliedern, 
f) Ausschluss. 
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(2) Die Mitgliedschaft in der Freiwilligen Feuerwehr endet für die Mitglieder der Kinderfeuerwehr 

über Absatz 1 hinaus 

 

a) mit der Auflösung der Kinderfeuerwehr, 

b) mit der nach Vollendung des zehnten Lebensjahres möglichen Übernahme als Mitglied der 

Jugendfeuerwehr, spätestens jedoch mit Vollendung des 12. Lebensjahres. 

 

(3) Die Mitgliedschaft in der Freiwilligen Feuerwehr endet für die Mitglieder der Jugendfeuer-

wehr über Absatz 1 hinaus 
 

a) mit der Auflösung der Jugendfeuerwehr, 

b) mit der nach Vollendung des 16. Lebensjahres möglichen Übernahme als Angehöriger der Ein-

satzabteilung, spätestens jedoch mit Vollendung des 18. Lebensjahres. 

 

(4) Der Austritt aus der Freiwilligen Feuerwehr kann mit einer Frist von einem Monat zum Vierteljah-

resende erfolgen; der Austritt ist gegenüber der Ortsfeuerwehr spätestens einen Monat vor dem 

Vierteljahresende schriftlich zu erklären. 

 

(5) Angehörige der Einsatzabteilung sind aus der Einsatzabteilung zu entlassen, wenn sie sich in der 
Probezeit nicht bewähren oder gesundheitlich nicht mehr geeignet sind. Sie können in eine andere 

Abteilung der Freiwilligen Feuerwehr übernommen werden, wenn sie die Voraussetzungen für ei-

ne Zugehörigkeit zu dieser Abteilung erfüllen. 

 

(6) Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr können aus der Freiwilligen Feuerwehr ausgeschlossen wer-

den, wenn ein wichtiger Grund vorliegt. Ein wichtiger Grund liegt insbesondere dann vor, wenn ein 

Mitglied: 

 

a) wiederholt seine Pflicht zur Teilnahme am Einsatz- und Ausbildungsdienst verletzt, 

b) wiederholt fachliche Weisungen der Vorgesetzten nicht befolgt, 
c) die Gemeinschaft innerhalb der Feuerwehr durch sein Verhalten erheblich stört, 

d) das Ansehen der Feuerwehr geschädigt hat, 

e) rechtskräftig zu einer Freiheitsstrafe von mehr als einem Jahr verurteilt worden ist, 

f) innerhalb oder außerhalb der Freiwilligen Feuerwehr durch Äußerungen oder tatsächliche 

Handlungen zu erkennen gibt, dass er die freiheitlich demokratische Grundordnung nicht 

anerkennt. 

 

(7) Über die Einleitung eines Verfahrens zum Ausschluss aus der Freiwilligen Feuerwehr beschließt 

das Ortskommando. Das Verwaltungsverfahren wird durch die Gemeinde geführt. Vor der Ent-

scheidung über den Ausschluss aus der Freiwilligen Feuerwehr ist dem Gemeindekommando und 
der oder dem Betroffenen Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben. Die Ausschlussverfügung 

wird von der Gemeinde erlassen. 

 

(8) Angehörige der Einsatzabteilung und Mitglieder der Kinder- oder Jugendfeuerwehr können, 

wenn gegen sie ein Ausschlussverfahren eingeleitet wurde, von der Ortsbrandmeisterin oder 

dem Ortsbrandmeister bis zur Entscheidung über den Ausschluss suspendiert werden. 

 

(9) Die Beendigung der Mitgliedschaft eines Angehörigen der Einsatzabteilung hat die Ortsfeuerwehr 

über die Gemeindebrandmeisterin oder den Gemeindebrandmeister der Gemeinde schriftlich 

anzuzeigen. 
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(10) Im Falle des Ausscheidens eines Mitgliedes der Freiwilligen Feuerwehr sind innerhalb einer Wo-

che Dienstkleidung, Dienstausweis, Ausrüstungsgegenstände und alle sonstigen zu Dienstzwe-

cken zur Verfügung gestellten Gegenstände bei der Ortsfeuerwehr abzugeben. Die Ortsfeuer-

wehr bestätigt dem ausscheidenden Mitglied den Empfang der zurückgegebenen Gegenstände 

und händigt ihm eine Bescheinigung über die Dauer der Mitgliedschaft und den Dienstgrad aus. 

 

(11) Werden zu Dienstzwecken zur Verfügung gestellte Gegenstände nach Absatz 10 Satz 1 von 

dem ausgeschiedenen Mitglied trotz schriftlicher Aufforderung nicht zurückgegeben, kann die 

Gemeinde den Ersatz des entstandenen Schadens bis zur Höhe der Wiederbeschaffungskosten 
verlangen. 

 

§ 17 Inkrafttreten 
 

(1) Diese Satzung tritt mit Wirkung vom 01.04.2018 in Kraft. 

 

(2) Zum gleichen Zeitpunkt tritt die Satzung für die Freiwillige Feuerwehr in der Gemeinde Krumm-

hörn vom 17.06.2005, zuletzt geändert mit Nachtrag vom 30.06.2010, außer Kraft. 

 

Krummhörn, den 20.03.2018 
 

Gemeinde Krummhörn 
 

Baumann 

Bürgermeister 

 

 

Satzung über die Erhebung einer Vergnügungssteuer der Gemeinde Lütetsburg 
 

Aufgrund der §§ 10, 58 und 111 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) 

vom 17.12.2010 (Nds. GVBl. S. 576) in der zur Zeit geltenden Fassung und der §§ 1, 2 und 3 des Nie-

dersächsischen Kommunalabgabengesetzes (NKAG) vom 23.01.2007 (Nds. GVBl. S. 41) in der zur Zeit 

geltenden Fassung hat der Rat der Gemeinde Lütetsburg in seiner Sitzung am 08.03.2018 folgende 

Satzung beschlossen: 

 
§ 1 Steuergegenstand 

 

Die Gemeinde erhebt Vergnügungssteuer für die folgenden im Gemeindegebiet durchgeführten Ver-

anstaltungen gewerblicher Art: 

 

1. Tanz- und karnevalistische Veranstaltungen; 

 

2. Veranstaltungen von Schönheitstänzen, Schaustellungen von Personen und Darbietungen ähnli-

cher Art; 

 
3. Vorführungen von Filmen - unabhängig von der Art der Aufzeichnung und Wiedergabe - die nicht 

von der obersten Landesbehörde nach den §§ 11, 12 und 14 des Jugendschutzgesetzes (JuSchG) vom 

23.07.2002 (BGBl. S. 2730) in der zur Zeit geltenden Fassung gekennzeichnet worden sind; 

 

4. das Ausspielen von Geld oder Gegenständen in Spielclubs oder ähnlichen Einrichtungen, soweit 

nicht von den Nrn. 5 und 6 erfasst; 
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5. die entgeltliche Benutzung von Wettterminals, Spiel-, Geschicklichkeits- und Unterhaltungsappara-

ten und -automaten einschließlich der Apparate und Automaten zur Ausspielung von Geld und Ge-

genständen (Spielgeräte) in Spielhallen und ähnlichen Unternehmen im Sinne des § 33 i der Gewer-

beordnung (GewO) und darüber hinaus von allen Spielgeräten mit und ohne Gewinnmöglichkeit, an 

allen anderen Aufstellorten, soweit sie der Öffentlichkeit im Satzungsgebiet zugänglich sind; 

 

6. die entgeltliche Benutzung von elektronischen multifunktionalen Bildschirmgeräten in Spielhallen, 

ähnlichen Unternehmen im Sinne von § 33 i GewO und an allen anderen Aufstellorten, soweit sie der 

Öffentlichkeit im Satzungsgebiet zugänglich sind, die das Spielen am Einzelgerät oder durch Vernet-
zung mit anderen örtlichen Geräten (LAN) oder im Internet ermöglichen. 

 

§ 2 Steuerbefreite Veranstaltungen 
 

Von der Steuer sind befreit:  

 

1. Veranstaltungen, die von kulturellen Organisationen oder Filmclubs durchgeführt werden, wenn 

der Zweck der Veranstaltung ausschließlich in der Darstellung kultureller, wissenschaftlicher oder 

künstlerischer Bildungsfragen und in der Diskussion oder Belehrung darüber besteht; 

 
2. Veranstaltungen, bei denen überwiegend Filme vorgeführt werden, die  

 

a) von der von den Ländern für das Bundesgebiet gebildeten Bewertungsstelle als „wertvoll“ oder 

„besonders wertvoll“ anerkannt worden sind oder  

 

b) von Bund, Ländern, Gemeinden oder der Filmförderungsanstalt (Körperschaft des öffentlichen 

Rechts) gefördert worden sind.  

 

Das gleiche gilt für das Vorführen von Aufzeichnungen dieser Filme auf anderen Datenträgern.  

 
3. Veranstaltungen von Vereinen, Gewerkschaften, Parteien und Religionsgemeinschaften, zu denen 

grundsätzlich nur Mitglieder Zugang haben; 

 

4. Veranstaltungen, deren Überschuss vollständig und unmittelbar zu gemeinnützigen, mildtätigen 

oder kirchlichen Zwecken im Sinne der §§ 52 bis 54 der Abgabenordnung verwendet oder gespendet 

wird, wenn der Zweck bei der Anmeldung nach § 12 angegeben worden ist und der verwendete oder 

gespendete Betrag mindestens die Höhe der Steuer erreicht; 

 

5. Veranstaltungen, die in der Zeit vom 29. April bis 02. Mai aus Anlass des 01. Mai von politischen 

oder gewerkschaftlichen Organisationen, von Behörden oder von Betrieben durchgeführt werden; 
 

6. Veranstaltungen auf Schützen-, Volks-, Garten- und Straßenfesten oder ähnlichen Veranstaltun-

gen.  

 

§ 3 Steuerschuldner 
 

(1) Steuerschuldner ist die Unternehmerin / der Unternehmer der Veranstaltung.  

 

(2) Steuerschuldner ist bei Spielgeräten i. S. von § 1 Nrn. 5 und 6 diejenige / derjenige, der / dem die 

Einnahmen zufließen.  
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(3) Steuerschuldner sind auch  

 

1. die Besitzerin / der Besitzer der Räumlichkeiten, in denen die Spielgeräte i. S. von § 1 Nrn. 5 und 6 

aufgestellt sind, wenn sie / er für die Gestattung der Aufstellung ein Entgelt oder einen sonstigen 

Vorteil erhält;  

 

2. die wirtschaftliche Eigentümerin / der wirtschaftliche Eigentümer der Spielgeräte i. S. von § 1 Nrn. 

5 und 6; 

 
3. die Besitzerin / der Besitzer der Räume oder Grundstücke, in denen die Veranstaltung stattfindet, 

wenn sie / er im Rahmen der Veranstaltung Speisen oder Getränke verkauft oder unmittelbar an den 

Einnahmen oder dem Ertrag aus der Veranstaltung beteiligt ist. 

 

(4) Die Steuerschuldner sind Gesamtschuldner i. S. des § 44 der Abgabenordnung (AO) i. V. m. § 11 

Abs. 1 Nr. 2 b NKAG. 

 

§ 4 Erhebungsformen 
 

(1) Die Steuer wird als  
 

- Kartensteuer,  

- Steuer nach der Veranstaltungsfläche,  

- Steuer nach der Roheinnahme,  

- Spielgerätesteuer,  

 

erhoben.  

 

(2) Als Kartensteuer wird die Steuer bei Veranstaltungen nach § 1 Nrn. 1 bis 3 erhoben, wenn die 

Teilnahme an der Veranstaltung von dem Erwerb von Eintrittskarten oder sonstigen Ausweisen ab-
hängig ist. Die Steuer wird aber mindestens in der Höhe erhoben, die sich bei einer Veranlagung nach 

der Veranstaltungsfläche ergeben würde.  

 

(3) Als Steuer nach der Veranstaltungsfläche wird die Steuer bei Veranstaltungen nach § 1 Nrn. 1 bis 

3 erhoben, sofern die Voraussetzungen für die Kartensteuer nicht gegeben sind.  

 

(4) Als Steuer nach der Roheinnahme wird die Steuer  

 

- bei Vorführungen von Filmen nach § 1 Nr. 3 in Kabinen und ähnlichen Einrichtungen und  

- bei Veranstaltungen nach § 1 Nr. 4  
 

erhoben.  

 
(5) Als Spielgerätesteuer wird die Steuer in den Fällen des § 1 Nrn. 5 und 6 erhoben.  
 

§ 5 Beginn und Ende der sachlichen Steuerpflicht 
 
(1) Die Steuerpflicht beginnt in den Fällen des § 1 Nrn. 1 bis 4 mit Beginn der Veranstaltung, in den 
Fällen des § 1 Nrn. 5 und 6 mit der Inbetriebnahme eines Spielgerätes an einem der in § 1 Nrn. 5 und 
6 genannten Aufstellorte.  
 
(2) Die Steuerpflicht endet bei Veranstaltungen nach § 1 Nrn. 1 bis 4 mit Beendigung der Veranstal-
tung, bei Spielgeräten nach § 1 Nrn. 5 und 6, wenn das Spielgerät außer Betrieb gesetzt wird, frühes-
tens jedoch mit dem Tag der Mitteilung an die Gemeinde, dass das Gerät außer Betrieb genommen 
wurde.  
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§ 6 Bemessungsgrundlage 
 

(1) Bemessungsgrundlage bei der Kartensteuer (§ 4 Abs. 2) ist grundsätzlich die Summe aller auf den 

ausgegebenen Karten oder sonstigen Ausweisen angegebenen Preise. An die Stelle des Kartenpreises 

tritt das tatsächliche Entgelt, wenn dieses nachweislich höher oder niedriger oder auf der Karte nicht 

angegeben ist. Sind in dem auf der Karte angegebenen Preis oder in dem Entgelt Beträge für Speisen 

oder Getränke enthalten, so sind diese Beträge außer Ansatz zu lassen. 

 
(2) Entgelt i. S. von Abs. 1 ist die gesamte Vergütung, die für die Teilnahme an der Veranstaltung ge-
fordert wird. Zum Entgelt gehören z. B. auch eine etwa gesondert geforderte Steuer oder die Vorver-
kaufsgebühr. 
  
(3) Bei der Besteuerung nach § 4 Abs. 3 ist Bemessungsgrundlage die Veranstaltungsfläche. Dazu 
gehören die für die Vorführung und Zuschauer bestimmten Flächen einschl. der Ränge, Logen und 
Galerien, Wandelgänge und Erfrischungsräume, nicht dagegen die Bühnen- und Kassenräume, die 
Kleiderablage und die Toiletten. Findet die Veranstaltung ganz oder teilweise im Freien statt, so sind 
von den im Freien gelegenen Flächen nur die für die Vorführung und die Zuschauer bestimmten Flä-
chen einschl. der dazwischen gelegenen Wege und angrenzenden Veranden, Zelte und ähnliche Ein-
richtungen in die Bemessungsgrundlage einzubeziehen.  
 
(4) Bei der Besteuerung nach der Roheinnahme (§ 4 Abs. 4) gilt das gesamte Entgelt, das für die Teil-
nahme an der Veranstaltung gefordert wird, als Bemessungsgrundlage.  
 
(5) Bei der Spielgerätesteuer ist Bemessungsgrundlage das Einspielergebnis.  
 
(6) Als Einspielergebnis gilt bei Spielgeräten mit Gewinnmöglichkeit und manipulationssicheren Zähl-
werken die Bruttokasse. Sie errechnet sich aus der elektronisch gezählten Kasse (inklusive der Verän-
derungen der Röhreninhalte) abzüglich Nachfüllungen, Falschgeld und Fehlgeld, zuzüglich Fehlbeträ-
ge. 
 
(7) Spielgeräte mit manipulationssicheren Zählwerken sind Geräte, deren Software die Daten lücken-
los und fortlaufend aufzeichnet, insbesondere Aufstellort, Gerätenummer, Gerätenamen, Zulas-
sungsnummer, fortlaufende Nummer des jeweiligen Ausdrucks, Datum der letzten Kassierung, elekt-
ronisch gezählte Kasse, Röhreninhalte, Auszahlungsquoten, tägliche Betriebsstunden, tägliche Spiel-
zeit am Gerät, Anzahl der entgeltpflichtigen Spiele, Freispiele usw..  
 
(8) Bei Spielgeräten ohne Gewinnmöglichkeit ist die Anzahl und Art der Spielgeräte Bemessungs-
grundlage. 
  
(9) Hat ein Spielgerät mehrere Spiel-, Geschicklichkeits- oder Unterhaltungseinrichtungen, die unab-
hängig voneinander und zeitgleich ganz oder teilweise nebeneinander entgeltpflichtig bespielt wer-
den können, so gilt jede dieser Einrichtungen als ein Spielgerät.  
 
(10) Der Steuerschuldner hat alle Unterlagen, aus denen die Bemessungsgrundlagen hervorgehen, 
entsprechend den Bestimmungen des § 147 der Abgabenordnung aufzubewahren.  
 

§ 7 Steuersätze 
 
(1) Bei der Kartensteuer und der Steuer nach der Roheinnahme beträgt der Steuersatz  
 
1. bei Tanzveranstaltungen nach § 1 Nr. 1   10 v. H.  
2. bei Veranstaltungen nach § 1 Nr. 2    20 v. H.  
3. bei Veranstaltungen nach § 1 Nr. 3    20 v. H.  
4. bei Veranstaltungen nach § 1 Nr. 4    20 v. H.  

 

der Bemessungsgrundlage. 
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(2) Bei der Besteuerung nach der Veranstaltungsfläche beträgt der Steuersatz 

  

1. bei Tanzveranstaltungen nach § 1 Nr. 1   0,50 €  

2. bei Veranstaltungen nach § 1 Nr. 2    1,00 €  

3. in allen übrigen Fällen     1,00 €  

 

pro Veranstaltung für jede angefangenen 10 qm Veranstaltungsfläche.  

 

(3) Bei Spielgeräten in den Fällen des § 6 Abs. 6 und 7 beträgt der Steuersatz 20 v. H. des Einspieler-
gebnisses.  

 

(4) Bei Spielgeräten in den Fällen des § 6 Abs. 8 beträgt der Steuersatz für jeden angefangenen Ka-

lendermonat und für jedes Gerät bei  

 

a) Geräten ohne Gewinnmöglichkeit, die in Spielhallen aufgestellt sind, mit Ausnahme der Geräte zu 

Buchst. c), d) und e) 30,00 €  

 

b) Geräten ohne Gewinnmöglichkeit, die nicht in Spielhallen aufgestellt sind, mit Ausnahme der Ge-

räte zu Buchst. c), d) und e) 15,00 €  
 

c) Geräten, mit denen Gewalttätigkeiten gegen Menschen dargestellt werden oder die eine Verherr-

lichung oder Verharmlosung des Krieges zum Gegenstand haben 500,00 €  

 

d) elektronischen multifunktionalen Bildschirmgeräten ohne Gewinnmöglichkeit 10,00 €  

 

e) Geräten oder vergleichbaren Spielsystemen, die mit Weiterspielmarken, Chips, Token oder ähnli-

chen Spiel-/Wertmarken bespielt werden können 150,00 €. 

 

§ 8 Erhebungszeitraum 
 

(1) Bei Veranstaltungen i. S. von § 1 Nrn. 1 bis 4 ist Erhebungszeitraum die Zeit vom Beginn bis zum 

Ende der Veranstaltung.  

 

(2) Bei Geräten i. S. von § 1 Nrn. 5 und 6 ist Erhebungszeitraum das Kalenderjahr. Abweichend von 

Satz 1 ist Erhebungszeitraum bei der Besteuerung, die sich nach § 7 Abs. 3 richtet, der Zeitraum zwi-

schen zwei aufeinander folgenden Auslesezeitpunkten, wobei mindestens einmal im Kalenderjahr 

eine Auslesung vorzunehmen ist. Der Auslesetag der elektronisch gezählten Kasse nach § 6 Abs. 6 gilt 

als letzter Tag des jeweiligen Erhebungszeitraumes. Für den folgenden Erhebungszeitraum ist lücken-

los an den Auslesezeitpunkt des Auslesetages des vorherigen Erhebungszeitraumes anzuschließen. 
 

§ 9 Entstehung des Steueranspruchs 
 

Der Steueranspruch entsteht im Falle des § 8 Abs. 1 mit Ende der Veranstaltung und im Falle des § 8 

Abs. 2 mit Ablauf des jeweiligen Erhebungszeitraumes.  

 

§ 10 Steuererklärung und Steuerfestsetzung, Vorauszahlungen 
 

(1) Der Steuerschuldner hat - sofern eine Besteuerung nach § 4 Abs. 1 bis 4 erfolgt - innerhalb von 10 

Tagen nach Ablauf des Erhebungszeitraumes eine Steuererklärung auf einem von der Gemeinde vor-
geschriebenen Vordruck einzureichen.  
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(2) In den Fällen der Besteuerung nach § 4 Abs. 5 ist der Steuerschuldner verpflichtet, bis zum 31.01. 

des Folgejahres eine jährliche Steuererklärung auf einem von der Gemeinde vorgeschriebenen Vor-

druck abzugeben. Der Steuererklärung sind für den Erhebungszeitraum von den Angaben her über-

prüfbare, geeignete Lesestreifen im Sinne von § 6 Abs. 6 und 7 beizufügen. Auf die zu erwartende 

Steuer sind vierteljährliche Vorauszahlungen, die grundsätzlich am 15.02., 15.05., 15.08. und 15.11. 

fällig werden, auf der Grundlage des Vorjahresergebnisses zu leisten. Die Gemeinde kann auf schrift-

lichen Antrag eine jährliche Fälligkeit zum 1.7. eines jeden Jahres gestatten. Die Gemeinde kann auf 

schriftlichen Antrag oder aufgrund eigener Feststellungen die Vorauszahlungen der Steuer nach oben 

oder unten anpassen, wenn sich für den laufenden Besteuerungszeitraum voraussichtlich Abwei-
chungen von mehr als 10 v. H. ergeben werden. Die Abweichungen sind durch geeignete Unterlagen 

glaubhaft zu machen. Wenn kein Vorjahresergebnis bekannt ist, errechnet sich die jährliche Voraus-

zahlung aufgrund der Einspielergebnisse der ersten 3 Monate ab Aufstellung des Spielgerätes.  

 

(3) Die Steuerfestsetzung erfolgt durch schriftlichen Bescheid.  

 

(4) Gibt der Steuerschuldner seine Steuererklärung nicht, nicht rechnerisch richtig, nicht rechtzeitig 

oder nicht vollständig ab, so kann die Gemeinde von den Möglichkeiten der Schätzung der Bemes-

sungsgrundlage und der Festsetzung von Verspätungszuschlägen nach den Vorschriften der Abga-

benordnung Gebrauch machen.  
 

§ 11 Fälligkeit 
 

(1) Der festgesetzte Steuerbetrag ist innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe des Bescheides zu 

entrichten. Die für den Besteuerungszeitraum als Vorauszahlung erhobene Steuer wird auf die Steu-

erschuld für diesen Zeitraum angerechnet, Nachzahlungen werden zusammen mit der ersten viertel-

jährlichen Vorauszahlung zum 15.02. des folgenden Jahres fällig, soweit im Bescheid kein späterer 

Termin genannt wird. Waren die Vorauszahlungen höher als der im Bescheid festgesetzte Betrag, 

erfolgt ein Ausgleich durch Aufrechnung oder Erstattung. 

 
§ 12 Anzeige- und Aufbewahrungspflichten 

 

(1) Der Steuerschuldner hat die erstmalige Inbetriebnahme von Spielgeräten nach § 1 Nr. 5 und 6 

hinsichtlich der Art und Anzahl der Spielgeräte an einem Aufstellort bis zum 10. Tag des folgenden 

Kalendermonats anzuzeigen. Die Anzeige muss die Bezeichnung des Spielgerätes (Geräteart), den  

Gerätenamen, den Aufstellort, den Zeitpunkt der Inbetriebnahme und bei Geräten mit Gewinnmög-

lichkeit zusätzlich die Zulassungsnummer enthalten. Die Anmeldung gilt für die gesamte Betriebszeit 

des und eines im Austausch an seine Stelle tretenden gleichartigen Gerätes. 

 

(2) Die Anzeigepflichten nach Absatz 1 gelten bei jeder den Spielbetrieb betreffenden Veränderung 
und der Außerbetriebnahme von Spielgeräten.  

 

(3) Die Außerbetriebnahme eines angemeldeten Apparates / Automaten oder des Austauschgerätes 

ist unverzüglich zu melden. 

 

(4) Der Steuerschuldner hat Veranstaltungen gemäß § 1 Nrn. 1 bis 4 bei der Gemeinde spätestens 10 

Werktage vor Beginn der Veranstaltung anzuzeigen. Zur Anmeldung ist auch die Besitzerin / der Be-

sitzer der dazu benutzten Räume und Grundstücke verpflichtet. 

 

(5) Der Steuerschuldner hat alle Unterlagen, aus denen die Bemessungsgrundlagen hervorgehen, 
entsprechend den Bestimmungen des § 147 Abgabenordnung aufzubewahren. 
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§ 13 Ausgabe von Eintrittskarten 
 

(1) Eintrittskarten müssen mit fortlaufenden Nummern und Steuerstempel versehen sein, die Veran-

staltung kennzeichnen sowie das Entgelt oder die Unentgeltlichkeit angeben.  

 

(2) Wird für die Teilnahme an einer Veranstaltung ein Eintrittsgeld erhoben, so ist der Steuerschuld-

ner verpflichtet, an alle Personen, denen der Zutritt gestattet wird, Eintrittskarten oder sonstige 

Ausweise auszugeben. Die entwerteten Karten sind den Teilnehmerinnen / Teilnehmern zu belassen 

und von diesen den Beauftragten der Gemeinde auf Verlangen vorzuzeigen.  
 

(3) Der Steuerschuldner hat der Gemeinde vor der Veranstaltung ein Muster der Eintrittskarten oder 

der sonstigen Ausweise vorzulegen, die für die Veranstaltung ausgegeben werden sollen. Die Karten 

bzw. Ausweise müssen durch die Gemeinde genehmigt werden und mit einem Steuerstempel verse-

hen sein.  

 

(4) Über die ausgegebenen Karten bzw. Ausweise hat der Steuerschuldner für jede Veranstaltung 

einen fortlaufenden Nachweis zu führen. Die nicht ausgegebenen Karten sind grundsätzlich zusam-

men mit der Steuererklärung bei der Gemeinde vorzulegen.  

 
§ 14 Sicherheitsleistung 

 

Die Gemeinde kann die Leistung einer Sicherheit in der voraussichtlichen Höhe der Steuerschuld ver-

langen, wenn die Durchsetzung des Steueranspruchs gefährdet erscheint.  

 

§ 15 Steueraufsicht und Prüfungsvorschriften 
 

(1) Die Gemeinde ist berechtigt, auch während der Veranstaltung zur Nachprüfung der Steuererklä-

rung (Steueranmeldung) und zur Feststellung von Steuertatbeständen die Veranstaltungs- und Auf-

stellorte zu betreten, Geschäftsunterlagen einzusehen und die Vorlage aktueller Zählwerksausdrucke 
zu verlangen.  

 

(2) Die Gemeinde ist berechtigt, Außenprüfungen nach den §§ 193 ff. der Abgabenordnung durchzu-

führen.  

 

(3) Der Steuerschuldner ist verpflichtet, bei der Überprüfung und der Außenprüfung dem / der von 

der Gemeinde Beauftragten unentgeltlichen Zutritt zu den Veranstaltungs- und Geschäftsräumen zu 

gestatten, alle für die Besteuerung bedeutsamen Auskünfte zu erteilen sowie Räumlichkeiten, Zähl-

werksausdrucke und Geschäftsunterlagen, die für die Besteuerung von Bedeutung sind, zugänglich zu 

machen. 
 

§ 16 Datenverarbeitung 
 

(1) Die zur Ermittlung der Steuerpflichtigen, zur Festsetzung, Erhebung und Vollstreckung der Ver-

gnügungssteuer nach dieser Satzung erforderlichen personen- und grundstücksbezogenen Daten 

werden von der Gemeinde gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 1 und § 10 Abs. 1 des Niedersächsischen Daten-

schutzgesetzes (NDSG) i. V. mit § 11 des Niedersächsischen Kommunalabgabengesetzes (NKAG) und 

den dort genannten Bestimmungen der Abgabenordnung (AO) erhoben und verarbeitet. Die Daten-

erhebung beim Finanzamt, beim Amtsgericht (Handelsregister), beim Katasteramt und bei den für 

das Einwohnermeldewesen, Bauwesen, Ordnungsrecht sowie Finanzwesen zuständigen Stellen der 
Samtgemeinde Hage erfolgt, soweit die Sachverhaltsaufklärung durch den Steuerpflichtigen nicht 

zum Ziel führt oder keinen Erfolg verspricht (§ 93 Abs. 1 Satz 3 AO).  
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(2) Die Daten dürfen von der Daten verarbeitenden Stelle nur zum Zweck der Steuererhebung nach 

dieser Satzung oder zur Durchführung eines anderen Abgabenverfahrens, das denselben Abgaben-

pflichtigen betrifft, verarbeitet werden. Zur Kontrolle der Verarbeitung sind technische und organisa-

torische Maßnahmen des Datenschutzes und der Datensicherheit nach § 7 Abs. 2 NDSG getroffen 

worden.  

 

§ 17 Ordnungswidrigkeiten 
 

(1) Ordnungswidrig im Sinne von § 18 Abs. 2 Nr. 2 NKAG handelt, wer  
 

1. entgegen § 10 die Steuererklärung nicht oder nicht innerhalb der dort bestimmten Frist abgibt;  

 

2. entgegen § 12 Abs. 1 bis 3 die Inbetriebnahme oder Veränderungen von bzw. bei Spielgeräten 

nicht bis zum 10. Tag des folgenden Kalendermonats anzeigt;  

 

3. entgegen § 12 Abs. 4 Veranstaltungen nicht 10 Werktage vor Beginn anzeigt;  

 

4. entgegen § 12 Abs. 5 alle Unterlagen, aus denen die Berechnungsgrundlagen hervorgehen, nicht 

entsprechend den Bestimmungen des § 147 der Abgabenordnung aufbewahrt; 
 

5. entgegen § 13 Abs. 2 und Abs. 3 Satz 1 bei Veranstaltungen, bei denen der Zutritt entgeltlich ist, 

keine Karten ausgibt oder diese vorab der Gemeinde nicht zur Genehmigung vorgelegt hat; 

  

6. entgegen § 15 Abs. 3 die ihr / ihm obliegenden Pflichten nicht erfüllt.  

 

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu 10.000 € geahndet 

 

§ 18 Inkrafttreten 
 
Diese Satzung tritt am 01. Januar 2019 in Kraft. Gleichzeitig tritt die bisher bestehende Vergnügungs-

steuersatzung außer Kraft. 

 

Lütetsburg, den 08.03.2018  

 

Gemeinde Lütetsburg 
 

Der Gemeindedirektor 

Trännapp 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



- 191 - 

 

C. Bekanntmachungen sonstiger öffentlicher Körperschaften 
 

 

Satzung zur 1. Änderung der Friedhofsordnung 

für den Friedhof der Evangelisch-lutherischen 

Kirchengemeinde Ostgroßefehn 

 

Artikel 1 

 

Gem. § 4 der Rechtsverordnung über die Verwaltung kirchlicher Friedhöfe vom 13.11.1978 (Kirchl. 

Amtsbl. 1974 S. 1) hat der Kirchenvorstand der Evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde Ost-

großefehn für den Friedhof der Kirchengemeinde in Ostgroßefehn die 1. Änderung der Friedhofsord-

nung in der Fassung vom 15.12.2016 wie folgt beschlossen:  

 

1. Im Inhaltsverzeichnis wird die Angabe zu § 14 wie folgt neu gefasst:  

„§ 14 – Grabstätten in der Gemeinschaftsanlage für Urnen“  

 

2. § 11 Absatz 11/09 wird wie folgt neu gefasst: 

„ 11/09 – Arten von Grabstätten 

Folgende Arten von Grabstätten stehen zur Verfügung: 

a) Wahlgrabstätten (§ 13) 

b) Grabstätten in der Gemeinschaftsanlage für Urnen (§ 14)“ 

 

3. § 14 wird wie folgt neu gefasst:  

„§ 14 Grabstätten in der Gemeinschaftsanlage für Urnen  

(1) Grabstätten in der Gemeinschaftsanlage für Urnen sind Grabstätten, die der Reihe nach belegt 

und erst im Todesfall für die Dauer der Ruhezeit zur Beisetzung einer Urne vergeben werden. Das 

Nutzungsrecht kann nicht verlängert werden. Es besteht grundsätzlich kein Anspruch auf Zuteilung 

einer Grabstätte in bestimmter Lage. 

(2) Auf der Anlage ist ein Gemeinschaftsdenkmal errichtet, auf dem die Friedhofsverwaltung Ge-

denkplatten mit Namen und Daten der in der Gemeinschaftsanlage Bestatteten anbringen lässt.  

(3) Die Herrichtung und Pflege der Gemeinschaftsanlage erfolgt durch den Friedhofsträger oder ei-

nen von diesem beauftragten Dritten.  

(4) Das Errichten eines eigenen Grabmals sowie das Ausschmücken, Einfassen oder Kennzeichnen 

einzelner Grabstellen ist nicht gestattet. 

(5) Das Ablegen von Grabschmuck ist nur auf der dafür vorgesehenen gemeinsamen Stelle zulässig. 

Der Friedhofsträger ist zur Aufbewahrung widerrechtlich abgelegter und von ihm abgeräumter Ge-

genstände (z.B. Pflanzschalen) nicht verpflichtet.“  
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Artikel 2 

 

Die Änderungssatzung tritt nach ihrer kirchenaufsichtlichen Genehmigung am Tag nach der öffentli-

chen Bekanntmachung in Kraft.  

 

Ostgroßefehn, 18.03.2018 

 

Der Kirchenvorstand  

 

Gisela Loets Michael Hedemann 

Vorsitzende(r) Mitglied 

 

Die vorstehende 1. Änderung der Friedhofsordnung wird hiermit gem. § 66 Absatz 1 Satz 1 Nummer 

5, Absätze 2 und 5 der Kirchengemeindeordnung in Verbindung mit dem Beschluss des Kirchenkreis-

vorstandes Aurich vom 23.04.2014 zur Übertragung dieser Genehmigungsbefugnis kirchenaufsicht-

lich genehmigt.  

 

Aurich, 19.03.2018 

 

Für den Kirchenkreisvorstand Aurich 

 

Dierks 

Kirchenamtsleiter  

 

 
Satzung zur 1. Änderung der Friedhofsgebührenordnung 

für den Friedhof der Evangelisch-lutherischen 

Kirchengemeinde Ostgroßefehn 

 

Artikel 1 

Gem. § 5 der Rechtsverordnung über die Verwaltung kirchlicher Friedhöfe vom 13.11.1973 (Kirchl. 

Amtsbl. 1974 S. 1) und § 27 der Friedhofsordnung hat der Kirchenvorstand der Evangelisch-

lutherischen Kirchengemeinde Ostgroßefehn für den Friedhof der Kirchengemeinde in Ostgroßefehn 

die 1. Änderung der Friedhofsgebührenordnung in der Fassung vom 15.12.2016 wie folgt beschlos-

sen:  

 

§ 6 Abs. I wird wie folgt geändert:  

 

a) Nach Nr. 2 wird die folgende Nr. 3 eingefügt: 

 

„3. Grabstätte in der Gemeinschaftsanlage für Urnen: 

Die Gebühr setzt sich zusammen aus der Gebühr für die Verleihung des Nutzungsrechtes, dem Her-

stell- und Pflegekostenanteil, der Namensinschrift sowie der Ablösung der Friedhofsunterhaltungs-

gebühr: 

Urnenstelle, für 20 Jahre: ----------------------------------------------------------------------------------------- 765,00 €  



- 193 - 

b) Die bisherigen Nr. 3 bis 5 werden die Nr. 4 bis 6.  

 
Artikel 2 

Diese Änderungssatzung tritt nach ihrer kirchenaufsichtlichen Genehmigung am Tag nach der öffent-

lichen Bekanntmachung in Kraft.  

 

Ostgroßefehn, 18.03.2018 

 

Der Kirchenvorstand 

 

Gisela Loets Michael Hedemann 

Vorsitzende(r) Mitglied 

 

Die vorstehende 1. Änderung der Friedhofsgebührenordnung wird hiermit gem. § 66 Absatz 1 Satz 1 

Nummer 5 und 6, Absätze 2 und 5 der Kirchengemeindeordnung in Verbindung mit dem Beschluss 

des Kirchenkreisvorstandes Aurich vom 23.04.2014 zur Übertragung dieser Genehmigungsbefugnis 

kirchenaufsichtlich genehmigt.  

 

Aurich, 19.03.2018 

 

Für den Kirchenkreisvorstand Aurich 

 

Dierks 

Kirchenamtsleiter 
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